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Robere Kuhn, DIe Vertrauensknse der JustIZ 
(1926-1928). Der Kampf um die ,Republika­

mSlerung' der Rechtspflege zn der WeImarer 
Republik, Köln (Verlag BundesanzeIger) 

1983,300 S., DJ.1 65,-

Der Beitrag der JUStIZ zur Demontage der 
ersten Deutschen Republik ist neuerdings 
umstntten. Kar! Dietrich Bracher hielt es für 
»durchaus berechtigt, die \'Velmarer Justiz zu 
emem guten Teil als Voraussetzung und 
Quellgrund des Dntten Reiches zu betrach­

ten"', für Kar! Dietrich Erdmann spielt die 
JUStIZ dagegen »keme maßgebliche Rolle m 
dem Crsachenkomplex«.' 
Das uns zugängliche Matenal über die J umz 
Jener Zeit ist m semer Fülle und Eindeutigkeit 
erdrückend. Die Zahl zeitgenössischer Pro­
zeßdokumentatIonen, Broschüren, Heftchen 
und Pamphlete ist unübersehbar, die 
Genchtsentscheidungen Jener Zelt stehen m 
Jeder Gerichts- und Universitätsbibliothek. 
J ustlzkntlsche ZeItSchriften aus Weimarer 
Zeit, wie »Die Weltbühne«, »Das andere 
Deutschland« und vor allem »Die JustiZ« 
smd als Repnnts erhältlich) Die ebenfalls 
nachgedruckten oder in Neuauflage erschie­
nenen bzw. noch greitbaren Bücher von 
Ernst Fraenkel, Emil Julius Gumbel, Wil­
helm Hoegner und Robert M. W. Kempner 
sowie die wohl gründlichste Detailumersu­
chung von Gotthard J apser über die Recht­
sprechung zum Republikschutzgesetz und 
das m zweiter Auflage erhältliche Standard-

I Einleitung zu H. und E. Hannover, Politische JUStlZ 

f9rS-I933, l. Aufl. Frankfurt a. M. 1966, S. I}. 

K. D. Erdmann/H. Schulze (Hrsg.) Weimar. SelbstpreIs­
gabe emer Demokratie. Eine Bilanz heute. Düsseldorf 
• 980, S. J 56. 
Die Weltbühne. Vollständiger Nachdruck der Jahrgänge 
19I5-19JJ, 16 Bände. Kön.gsteIn/Ts. (Athenäum) 1978: 
Das andere Deutschland. Eine Auswahl (1925-1933). hrsg. 
und emgeleitet von Helmut Donat u. Lothar Wieland. 
KöOlgstem/Ts. (Auwren EditIOn) 1980; Die JustIZ, Zelt­
schrift tür Erneuerung des Deutschen Rechtswesens, 
8 Bände. Nachdruck Frankturt a. :'1'1. (Kelp) 1971. 

werk von Hemneh und Elisabeth Hannover 
Ziehen Jedes für Sich die erschütternde Bilanz 
elller nahezu durchgängig konservativ-ver­
fassungsfellldliehen Justtz." Wer will, kann 
hier die Chromq ue Scandaleuse der JUStiZ der 
Weimarer Republik nachverfolgen. Freilich, 
um die m all diesen Werken ausgebreiteten 
Fakten Wird gar meht gestrltten, wie wollte 
man auch, wo doch die meisten Sündenfälle 
elllwandfrei - zum Teil sogar in amtlichen 
Entscheidungssammlungen - dokumentiert 
sllld. Streit besteht darüber, was schlimmer 
gewesen sei: Ursache oder Wirkung, bzw. 
was Ursache und was Wirkung gewesen sei. 
Seit ellligen Jahren Wird von konservativen 
Rechtshistorikern die These vertreten, es sei 
wemger die JUStiZ gewesen, die die Kntik 
herausgefordert habe, sondern umgekehrt, 
das »Übermaß der Kritik" (Hattenhauer) 
habe die bekannten skandalösen Urteile her­
vorgerufen. Dabei Wird der schwarze Peter 
ausgerechnet dem Republikamschen Richter­
bund zugeschoben, emer Orgamsation, über 
deren Betulichkelt Tucholsky schon die Nase 
gerümpft hatte, und dessen prommentere 
Mitglieder teils zum rechten Flügel der 
SOZialdemokratie (Hellle, Radbruch), teils zu 
den Liberalen (Mittermaler, Sinzhelmer) 
zählten. Völlig verfehlt ISt jedenfalls die Ein-

4 Ernst Fraenkel. Der Doppelstaat. Frankfurt a.:"1. 1974; 
Emd Julius Gumbel. Verschwörer. Zur G-:schlChte und 
SozlOlogle der deucschen natlonalisnschen GehelmbunJe. 
Neudruck Heldelberg 1979 sowie ders .. Vier Jahrc poliu­
scher Mord und Denkschrift des RCIChslUStIZrnmlstcrs zu 
., Vicr Jahre politIscher :Mord". Neudruck HClddoerg 
1980; Wilhelrn Hoegner. Die verratene Rcpublik. Deut­
sche Geschichte 1919-1933. 2. Autl. München 1979 sowie 
ders.. Der politische Radikalismus m Deutschland 
1919-1933. München 1966; Robere .\1. \'C Kempner. 
Ankläger emer Epoche. LebenserInnerungen. BerEn 1983; 
Gotthard Jasper. Der Schutz der Republik. Studien zur 
staatlichen Sicherung der Demokraue 10 der WeImarer 
Republik 1922-193::, Tübmgen 1963; Hemnch u. Elisa­
beth Hannover, Polltls(he J ustJz 1918-1933. Mit BeIträ­
gen von Fntz Bauer u. Richard Schmld. 2. Autl. Hamburg 
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schätzung des Kieler Rechtshistorikers Hat­
tenhauer, der Republikamsche RIchterbund 
sei »In \Vahrheit eIn sozialistischer Bund«! 
gewesen. Die heute noch lesenswerte und In 
ihrem theoretischen Niveau bislang uner­
reichte Zeitschrift des Bundes, »Die Justiz«, 
übte vorwiegend sachlich fundierte, mode­
rate Kritik an der Justiz ihrer Zeit, und unver­
ständlich ist, wie Professor F. C. Schroeder 
(Regens burg) sie als »derart ätzend« empfin­
den konnte, »daß sie auf der Gegenseite neue 
Kräfte wachrufen mußte und die damit not­
wendige Integrierung behInderte« 6 Derartige 
Schuldzuweisungen an die Opfer erinnern an 
Heiner Gelslers Behauptung, die Pazifisten 
hätten Auschwltz auf dem Gewissen, weil SIe 
die Gegenkräfte gegen den Faschismus 
geschwächt hätten. Nur wird hier behauptet, 
gerade die Intensität der Gegenmaßnahmen 
hätte ihrerseItS bei der Reaktion derartige 
Kräfte mobilisiert, daß sie dann geradezu 
blindlings zugeschlagen hätte. Das entspre­
chende Auschwltz-Argument würde lauten: 
Weil die Pazifisten und Republikaner so 
mächtIg waren, war der Nationalsozialismus 
zu drastIschen Gegenmaßnahmen gezwun­
gen. Woran man sieht: Egal ob schwach, ob 
stark, Schuld am Nationalsozialismus waren 
allemal die Antifaschisten. Auch wenn Gott­
hard Jasper, der wohl auf dem Gebiet der 
politischen JUStIZ der Weimarer Republik 
bestausgewIesene Historiker, alle derartigen 
konservativen Schuldzuschreibungen ent­
schieden widerlegt hat!, ISt der Streit sicher 
noch nicht ausgestanden. 
Vermitteln will in dieser Historiker- und 
Juristenkontroverse Robert Kuhns Schrift, 
Die Vertrauens krise der Justiz (1926-1928), 
Köln 1983. Kuhn geht dabei dem "Schlag­
wort« von der ,.Vertrauensknse der Justiz« 
nach und dokumentiert "die wohl größte 
J ustizkri tik -Kampagne« der deutschen 
Geschichte. Akribisch zeichnet der Autor 
dabei die einzelnen Stationen des Kampfes 
ZWischen der Justiz und ihren republikani­
schen Kritikern nach, die Münchener Rede 
des ReichsgerichtspräsIdenten Simons (der 
auf Vorschlag eines sozialdemokratischen 
Justizministers von einem SOZIaldemokra­
tischen Präsidenten ernannte oberste Richter 
hatte die These vertreten, SOZialdemokraten 

5 In: Erdmann/Schulze a. a. o. (Fn. 2), S. '70. 
6 Der Schutz von Staat und Verfassung Im Strafrecht, Mün­

chen 1970, S. I q. 
7 JustiZ und Politik In der WeImarer Republik, Vierteljah­

reshefte hir Zeitgeschichte )0 (t98z) S. 167 H. (t69). 

dürften nicht Richter werden), den Magde­
burger Mordprozeß Helling-Haas, die Fälle 
Jürgens und Marschner, die »Jorns-Prozesse« 
gegen den PubliZisten Joseph BornsteIn und 
die Verfahren, in denen verurteilte oder 
amnestIerte Hochverräter Sich vor dem 
ReichsgerIcht ihre PensIOn erstrItten 
Gagow/Lüttwitz). Auch wer die Rechtspre­
chung der Weimarer JUStIZ und ihre Entglei­
sungen kennt, erfährt hier neue Details und 
Zusammenhänge, und wieder ist er verblüfft 
über die Offenheit, mit der die JUStIZ die 
Republik bekämpfte. Der Autor schildert 
diese Anlässe als Höhepunkte der republika­
nischen Kampagne gegen die Justiz, aber 
jedem Leser WIrd klar, daß es Sich In Wirk­
lichkeit um Höhepunkte des Kampfes der 
Justiz gegen die Republik handelte, die dann 
natürlich zu ReaktIonen In der republikani­
schen Presse führten. Bei der In dieser Voll­
ständigkeit bisher einmaligen Dokumenta­
tion der vielen kritischen Stimmen gewinnt 
man mehr und mehr den Eindruck, der Autor 
teile die Empörung Radbruchs, Sinzheimers, 
Bornsteins und Tucholskys über diese Justiz. 
Wo bleibt dann aber die Demaskierung der 
böswilligen Kampagne gegen die deutsche 
JustiZ? 
Diese Ambivalenz offenbart den Kardinal­
fehler der Untersuchung: ihre ThemensteI­
lung. Als eine der von Hattenhauer angereg­
ten Arbeiten über die neuere deutsche J ustiz­
geschichte sollte sie offensichtlich auch In das 
Prokrustesbett konservativer Geschichts­
»Korrektur« gepreßt werden. Daß es dem 
Autor in größerem Maße geglückt ist, sich 
von der doktorväterlichen Fürsorge unab­
hängig zu machen als vor ihm Kolbe, Godau­
Schüttke, Hempel, Otte und Schulz/ kommt 
dem Buch sehr zugute. Dennoch bleibt bei 
der Lektüre der Eindruck, der Autor habe 
immer gegen die ihm vorgegebene Aufgaben­
steIlung angeschrieben. Wer Entstehung und 
Verlauf der »Kampagne« gegen die Justiz 
untersucht, unterstellt von vornhereIn, daß es 
sich um eine Kampagne, also um etwas 
Künstliches, Illegitimes gehandelt habe. 
Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, 

8 Dieter Kolbe, ReichspräSident Dr. ErwlO Burnke, Karls­
ruhe 1975; Klaus-Dedev Godau-Schüttke. Rechtsverwal­
ter des Reichs Staatssekretar Curt Jod, Frankfurt 
a. ~t.!BernlCirencester 198 I; Norbert Hernpel. Richter­
bilder In der WeImarer Republik. Frankfurt 
a. M.lBemlLas Yegas 1978; Birger Schulz, Der Republi­
kanische Richterbund, Frankfurt a. M./Bern/Cirencester 
198); Holger Orte, Radbruchs Kieler Jahre, Frankfurt 
a. M./Bem/Cirencester 1981. 
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die Justiz habe sich elmge U ngeheuerlichkel­
ten geleistet, und die JournalistISche ReaktIon 
darauf sei angemessen, zumIndest verständ­
lich gewesen, gerät die These von der gesteu­
erten Kampagne InS Wanken. Daß er bel der 
intensiven BeschäftIgung mit der Weimarer 
JUStIZ wohl eher zu der Auffassung kommt, 
die Kampagne sei die eInZig denkbare Reak­
tion auf den Zustand der deutschen JUStiZ 
gewesen, spricht für den Autor, hält aber 
auch das Buch so merkwürdig in der 
Schwebe. :'-foch In den »Ergebmssen« auf der 
letzten SeIle geht der Autor zwar selbstver­
ständlich davon aus, daß es eIne Vertrauens­
knse der JUStIZ gegeben habe, er findet sogar 
Gründe dafür (die »Übernahme der alten, 
monarchischen Richter und Staatsanwälte In 
den neuen, republikamschen Staat«), kommt 
aber zwei Sätze weiter wieder mit dem 
Schlagwort der »Kampagne«, ohne freilich 
emdeutlge Beweise für den Kampagnencha­
rakter der republikamschen J ustizkntik vor­
gelegt zu haben. 
Allerdings hat schließlich der Journalist und 
Republikaner Kuhn die Oberhand gewon­
nen, was mcht zuletzt im Untertitel des 
Buches (Der Kampf um die »Republikamsle­
rung" der Justiz; warum eigentlich In Anfüh­
rungszeichen?) zeigt. Trotz aller Ambivalenz 
Ist Kuhns Buch die gründlichste Dokumenta­
tion des leider erfolglosen Kampfes für eine 
republikamsche JUStiZ, und nebenbei demon­
stnert es auch, welch hohes Niveau die 
Justizkntik der Weimarer Republik erreicht 
hatte. Hugo Sinzhelmers Chroniken in der 
»Justiz«, Ludwig Bendix' Soziologische Ana­
lysen, Emil Julius Gumbels klare statistische 
Anklagen, SchlesIngers (Slings) psychologi­
sche Prozeßbeschreibungen und Tucholskys 
biSSige Polemiken und visionäre Einschät­
zungen (1927 bereits sah er, .. daß der heutige 
Tvpus noch Gold ist gegen jenen, der Im 
Jahre 1940 Richter sein wird«) SInd bislang 
unerreicht. Die ausführlichen Zitate, mit 
denen Kuhn diese Autoren zu Wort kommen 
läßt, zeigen, mit welcher Hingabe der Kampf 
für eine bessere JUStiZ geführt wurde. 

lngo Müller 

Emil Julius Gumbel, Vier Jahre Politischer 
Mord. Ein um die Denkschrift des RezchsJu­
sttzmmlsters zu. Vier Jahre politzscher Mord« 
ergänzter Reprznt, Heide/berg (Verlag Das 
Wunderhorn) 1980, JJ 15.,25,- DM. 

Emil Julius Gumbel, Verschwörer. Zur 
GeschIchte und SozIOlogie der deutschen 
nattonalistlschen GeheImbünde 1918-1924, 

Reprmt, Heldelberg (Verlag Das Wunder­
horn) 1979, 2645., 24,- DM; - LIzenzaus­
gabe Frankfurt/ M. (Fischer Taschenbuch 

Nr. 4JJ8) 1984,2875., 12,80 DM. 
Am 5. August 1932 wurde dem Heldelberger 
Professor für Statistik Emil J ulius Gumbel 
die Lehrberechtigung entzogen, weil er am 
25. Mal 1932 In eIner Internen Veranstaltung 
der sozialistischen Studentengruppe gesagt 
halle: "Für mich ISt das Denkmal des Kneges 
nicht eIne leIChtbekleidete Jungfrau mIl eIner 
Siegespalme In der Hand, die Schrecken und 
Leiden des Krieges werden viel besser durch 
eme Kohlrübe verkörpert« (Verschwörer, 
Vorwort S. V). 
Die Person Emil Julius Gumbels steht für die 
Tradition der demokratIsch-republikamsch 
gesmnten Intellektuellen, deren Engagement 
um den Erhalt der Weimarer Republik bisher 
zu wenig beachtet worden ist. So ist Emil 
Julius Gumbel zunehmend In Vergessenheit 
geraten. Als er am 10. September 1966 in 
New York starb, war keme deutsche Zeitung 
bereit, emen Nachruf zu veröffentlichen.' 
Aus diesem Grunde ist das Verdienst des 
kIemen Heldelberger Verlages »Das Wunder­
horn«, der das wlflschaftliche Risiko einge­
gangen ist, zwei Bücher Gumbels neu aufzu­
legen, nachdrücklich zu würdigen. 
EmilJulius Gumbel wurde 1891 in München 
als Sohn jüdischer Eltern geboren. In seinem 
Geburtsort studierte Gumbel Mathematik 
und Nationalökonomie. Kurz nach sem er 
Promotion meldete er sich bel Ausbruch des 
ersten Weltkrieges freiwillig zum Kriegs­
dienst. Sein Patriotismus wurde durch die 
Schrecken des Krieges rasch gedämpft, der 
Knegsfrelwillige Gumbel wandelte Sich zum 
Knegsgegner und schloß sich der USPD an. 
CharakteriStIscher für seine Gesinnung war 
jedoch wemger die Mitgliedschaft in USPD 
und später SPD als sein jahrzehntelanges 
Engagement In der »Deutschen Liga für 

I Anlämich des 50. Jahrestages des Entzugs der Lehrberech­
tigung veröffentlichte ",die tageszeitung .. emen Nachruf 
auf Emil J ulius Gumbel. V gl. Chnstlan J ansen, »Lebendi­
ger GeIst« noch me gefragt, m: die tageszeitung, Berlin 
12.8.19&2., S. 6. 
-W'eltere neuere PublikatIonen, die SIch mit Emil Julius 
Gumbel ausemandersetzen: ",Tolfgang Bena, Emil J. 
Gumbel. Die Karnere emes Pazifisten. 10: 10. Mat 1933-
Bücherverbrennung In Deutschland und ihre Folgen. 
Eneh Walberer (Hrsg.), Frankfurt 1983; GotthardJaspers, 
J usuz und Politik In der Weimarer Republik. 10: Viertel­
Jahreshefte für ZeltgeschlChtc. 30. Jg. Heft 2.11982.. 
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Menschenrechte«. Diese Verelmgung demo­
kratlSch-republikamscher Pazifisten blieb die 
eigentliche politische Heimat des bürgerli­
chen Intellektuellen Gumbel. Im Jahre 1923 

habilitierte Sich Gumbel m Heldelberg, wo er 
an der Umversltät lehrte, bis ihn der Entzug 
der venia legendi frühzeitig m die Emigration 
zwang. Bereits 1932 hatte er eme Einladung 
zu Gastvorlesungen an der U mversltät Pans 
erhalten, danach lehrte Gumbel bis 1940 am 
Mathematischen Institut der Universität 
Lyon. In Deutschland verbrannten seine 
Schriften auf dem Scheiterhaufen der N atio­
nalsozlalisten, sem Name stand auf den ersten 
Ausbürgerungslisten der neuen Machthaber. 
Ab 1940 lebte Gumbel in den USA und fand 
zunächst einen Arbeitsplatz an der »New 
School for Soclal Research« m N ew Y ork. 
Danach lehrte und forschte er am Brooklyn 
College und zuletzt, ab 1953, an der Colum­
bla Universlty m New York. 
Welche politISchen Handlungen und Schrif­
ten Gumbels waren dem Kesseltreiben gegen 
ihn vorausgegangen, das 1932 im Entzug der 
vema legendi gipfelte? Für die "Deutsche 
Liga für Menschenrechte« veröffentlichte 
Gumbel 1919 m Berlin seine erste politische 
Schrift "Vier Jahre Lüge«. Diese Broschüre 
war die Verarbeitung von Gumbels Knegser­
fahrungen und eme Abrechnung mit dem 
Wilhelmimschen System. Durch Gumbels 
pazifistisches Engagement fühlte sich die 
Heldelberger Universität bereItS 1924 veran­
laßt, emen Antrag auf Entzug der venia 
legendi gegen ihn emzuleiten. Ausschlagge­
bend war Gumbels folgende Äußerung. Am 

26. Jum 1924 hatte er auf emer Kundgebung 
mit dem Motto "Nie Wieder Kneg« gesagt, er 
bitte die Anwesenden zur Ehre der Toten, 
"die, Ich will nicht sagen auf dem Felde der 
Unehre gefallen smd« zu erheben (Vier Jahre 
Politischer Mord, Vorwort S. V). Am 16. Mai 
1925 faßte die Philosophische Fakultät den 
Beschluß, den Antrag auf Entzug der Lehrbe­
rechtIgung doch mcht zu stellen, da es nicht 
gelungen war, Gumbels wissenschaftliche 
Qualifikation anzuzweifeln. 
Die Heldelberger UniverSItät, die damals in 
dem Ruf stand, ausgesprochen republika­
msch und liberal zu sem, hat sich bis heute 
mcht m der Lage gesehen, sich inhaltlich zum 
Fall Gumbel zu äußern, geschweige ihn zu 
rehabilitieren. So unterblieb auch meinem 
kürzlich erschienenen Katalog zu dem Wir­
ken des Philosophen KarlJaspers an der Hel­
delberger UmverSität die krmsche Auseman-

dersetzung mit emem Gutachten, das Jaspers 
1924 über Gumbel erstellt hatte. 
Jaspers bezweifelte im Gegensatz zu den 
nationalistischen Gutachtern nicht die WIS­
senschaftliche Qualifikation Gumbels, er 
stellte Jedoch dessen moralische Integntät 
mfrage, was um so schwerer wog, da auch der 
Psychiater Karl Jaspers als Koryphäe 
galt." 
ImJuni 1921 erschien Im Berliner Malik-Ver­
lag die Broschüre "Zwei Jahre Mord«. Sorg­
fältig recherchiert enthält diese Schrift eine 
Sammlung von Dokumenten und Berichten 
über die politischen Morde, die seit Januar 
1919 in Deutschland verübt wurden. Gum­
bels Quellen waren Gerichtsakten, Urteile, 
EntscheIdungen über Einstellungen der Ver­
fahren, Zeugenaussagen, Mitteilungen von 
Rechtsanwälten, von Hinterbliebenen und 
ZeItungsnotizen. Gumbel schreibt 1m Vor­
wort zu "Vier Jahre Politischer Mord«: "Die 
Prozeßbenchte habe Ich hauptsächlich in 
rechtsstehenden Zeitschriften studiert.« 
Gumbel rechnete m Tabellen die von der 
politischen Lmken verübten Morde gegen die 
von rechts begangenen gegenemander auf, 
ebenso das Verhältnis der Strafen zueinander. 
Sem Ergebnis: 22 Morde von links wurden 
mit durchschnittlich 15 Jahren Einsperrung 
bestraft, wogegen 332 Morde der Rechten mit 
nur durchschnittlich 4 Monaten Haft gesühnt 
wurden. Diese Zahlen verdeutlichen, welche 
Art von Republik hier geschützt wurde. 
"Vier Jahre Politischer Mord« ist die erwei­
terte fünfte Auflage von "Zwei Jahre Mord« 
und erschien 1922. Sie enthält zahlreiche neue 
Fälle. In gesonderten Kapiteln werden die 
Fälle von der Ermordung Eisners bis zum 
Sturz der baynschen Räterepublik sowie die 
Ermordungen im Zusammenhang mit dem 
Kapp-Putsch aufgelistet. Die Neuauflage von 
"Vier Jahre Politischer Mord« wurde durch 
die Denkschrift des Reichsjustizmmisters 
und ein Vorwort von Hans Till erweitert, der 
die Biographie Gumbels kurz schildert. 
Der damalige Reichstagsabgeordnete Gustav 
Radbruch hatte Im Juli 1921 den Reichsju­
stizmmister Heinze aufgefordert, die von 
Gumbel dargelegten Fälle untersuchen zu las­
sen. Als Radbruch selbst ReichsJustIzminister 
geworden war, tneb er die Untersuchungen 
bei den zuständigen Landesregierungen 
Preußen, Bayern und Mecklenburg voran. 
Nach Radbruchs Rücktritt, im Oktober 

2 Vgl. Joachlm Felix Leonhard (Hrsg.), Karl Jaspers und 
seme Zelt, Heldelberg 19S). S. 98. 
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1923, erschien dann emen Monat später die 
Denkschrift des ReIchstages zu Gumbels 
MordstatIstiken, merkwürdigerweIse m nur 
emem emzlgen Exemplar' Auf eIgene Kosten 
wurde Gumbel eme Abschrift überlassen, die 
er 1924 Im Berliner Malik-Verlag publiZIerte. 
In den Matenalsammlungen "ZweI Jahre 
Mord. bzw. »Vier Jahre PolitIScher Mord. 
hatte Gumbel versucht, die Tatsachen für SIch 
selbst sprechen zu lassen. Dagegen hält er m 
semen Kommentaren zur Denkschrift mit 
semer eIgenen Meinung über die Morde und 
deren Ursachen nicht mehr zurück. Er pran­
gert msbesondere die Laxheit an, mit welcher 
die baynsche Denkschrift JUrIStische Fragen 
umgeht. Die preußische und die mecklenbur­
gische Denkschrift versuchen wemgstens, die 
Urteile, die rechte Mörder freisprechen, jun­
stIsch zu begründen. "DIes hat Bayern mcht 
nötig. Hier werden die Rechtsmorde einfach 
reglstnert, Jeder bekommt em paar Zeilen, 
und Immer heißt es emfach: ,das Verfahren 
wurde emgestellt< oder noch kürzer ,die Täter 
waren mcht zu ermmeln«< (S. II8). 
Die mecklenburgische Denkschrift beschäf­
tigt SIch ausschließlich mit den Morden der 
Kapp-PutschISten. Gumbel verweist m die­
sem Zusammenhang auf die erstmals m 
Erschemung tretenden GeheImbünde und 
deren blutige Methoden. Während m den frü­
heren Fällen die Mörder durch Verschlep­

pung der Ermittlungen oder Nichteröffnung 
der Hauptverfahren ihrer Bestrafung entzo­
gen wurden, hatte man hier eme noch wIr­
kungsvollere Waffe, die Amnestie. DIese war 
ursprünglich erlassen worden, um gedanken­
lose Mitläufer vor der Bestrafung zu schüt­
zen; durch eme "ollkommen emseltige Ausle­
gung des Führerbegriffs gelang es jedoch, 
selbst leitende Generale der Verantwortung 
zu entZIehen, da sie sämtlich in Ausführung 
der Befehle von Kapp, Lüttwitz und Lettow­
Vorbeck handelten. 
DIe Milde, mIt der die Kapp-PutschIsten 
strafrechtlich verfolgt wurden, stand in kras­

sem Gegensatz zu der ngorosen Bestrafung 
der Münchener Räterepublikaner. Morde an 
linken Politikern blieben meIst ungesühnt; 
Spuren, die der Aufklärung der Verbrechen 
hätten dienen können, wurden oft schon von 
den ermittelnden Strafbehörden nicht beach­
tet. "Dem Kampf gegen den Kommunismus 
wurde das Rechtsbewußtsem untergeord­
net .• ) DabeI unterstellt Gumbel den Welma-

J VgL Gotthard Jasper. JUStiZ und Politik. J. J.. 0., S. Ii4. 

rer RIchtern mcht unbedingt bewußte 
Rechtsbeugung. Er schreibt: " Es fehlt ihnen 
das Bewußtsein der Strafbarkeit ihrer Hand­
lungen. Aus der alten Zelt her, wo das heutige 
Wirtschaftssystem von äußeren Angriffen 
unbedingt geschützt war und wo die Anhän­
ger der RechtsparteIen unbestrItten die obe­
ren SchIchten bildeten, Ist ihnen der 
Gedanke, daß aus dieser Kaste eme Reihe von 
Mördern und Mordstiftern hervorgehen 
könne, unvorstellbar. (5. 148). Gumbel hatte 
geglaubt. sem Vorwurf an die deutsche JUStiZ, 
über 3CC politIsche Morde mcht geahndet zu 
haben, könne nur zweI Wirkungen hervorru­
fen: "Entweder die Justiz glaubt, daß Ich die 
Wahrhelt sage, dann werden die Mörder 
bestraft. Oder sIe glaubt, daß ich lüge, dann 
werde Ich als Verleumder bestraft. Tatsäch­
lich ISt etwas Drittes, völlig Unvorhergesehe­
nes emgetreten ... von behördlicher SeIte Ist 
kem emzlger Versuch gemacht worden, die 
RIchtigkeit meiner Behauptungen zu bestreI­
ten. Im Gegenteil, die höchste zuständige 
Stelle, der ReichsJustlzmlmster, hat meme 
Behauptungen mehrmals ausdrücklich bestä­
tigt. Trotzdem ist mcht em emzlger :Vlörder 
bestraft worden« (VorwOrt). 
Während laut Gumbels Statistiken die Räte­
republikaner zu msgesamt 5000 Jahren Ein­
sperrung verurteilt wurden, blieben selbst 
führende KappIsten straffreI und bedrohten 
durch ihre Tätigkeit weiterhin die Existenz 
der Republik. "Vier Jahre Politischer Mord. 
dokumentiert die durchaus aktive Rolle der 
JustIZ Im Auflösungsprozeß der WeImarer 
Republik. 
N eben den Statistiken über die politischen 
Morde enthält Gumbels Schrift auch em 
Kapitel "Zur Soziologie der politISchen 
Morde«. Er beschreibt dann u. a. erstmals die 
SOZIale und orgamsatOrische Struktur der 
nationalistISchen GeheImbünde m Deutsch­
land; eme Beschreibung, die er dann in seI­
nem Buch "Verschwörer. fortsetzt. 

Das Buch "Verschwörer. Beiträge zur 
Geschichte und SOZIOlogIe der deutschen 
nationalistischen GeheImbünde seit 1918« Ist 
erstmals Im März 1924 Im Malik-Verlag 
erschienen. Das Vorwort hatte A. Freymuth, 
der damalige SenatspräsIdent am Berliner 
Kammergericht geschneben. A. Freymuth 
war emer der wemgen republikamsch gesmn­
ten RIchter, und es ISt bemerkenswert, daß er 

85 
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86 als Vertreter der JUStiZ den Thesen von Gum­
bel beipflichtete. 
Der Neuauflage dieser Schrift ISt em mforma­
tlves Vorwort von Kann BuseImeier vorange­
stellt, m welchem sie die Ergebnisse ihrer 
umfangreichen Recherchen zur Person Gum­
bels und zu dessen Veröffentlichungen ausge­
wertet hat. Außerdem hat der Verlag »Das 
Wunderhorn« den "Beschluß der philosophi­
schen Fakultät Heidelberg vom 16. Mal 1925 

m der Angelegenheit des Pnvatdozenten Dr. 
Gumbel« sowie eme Protesterklärung repu­
blikanischer und SOZialistischer Hochschul­
lehrer anläßlich erneuter scharfer Angriffe 
gegen Gumbel aus dem Jahre 1931 beigefügt. 
Belde Schriftstücke geben Einblick m die Art 
und Weise, wie zu Jener Zelt mit unbeque­
men Reglmekntikern verfahren wurde. 
Hat Gumbel m den vorangegangenen Schrif­
ten die Einseitigkeit der politischen Justiz in 
der Weimarer Republik aufgezeigt, so geht es 
ihm hier hauptsächlich darum, die organlsa­
tonschen Zusammenhänge der natIOnalisti­
schen Geheimbünde zu durchleuchten. In 
emem der Kapitel stellt Gumbel eme Liste 
der bekannteren nationalistischen Organisa­
tionen zusammen. Er beschreibt deren 
Hauptziele und innere Struktur und nennt 
die Namen der Führer. Er spürt ihre Finan­
zIerungsquellen auf, gibt eme Einschätzung 
der Mitgliederstruktur: msgesamt vermittelt 
Gumbel emen lexikalischen Überblick über 
das Unwesen der nationalistischen Geheim­
bünde. Weitere Abschnitte beschäftigen sich 
u. a. mit dem Kapp-Putsch und dem Putsch­
versuch Hitlers vom 9. November 1923, der 
Zusammenarbeit ZWischen Reichswehr und 
Geheimbünden und nicht zuletzt mit der spe­
Ziellen Situation m Bavern. Maßgeblich für 
die Zusammenstellung dieser zahlreichen 
DetailinformatIonen smd die Belspielhaftlg­
kelt und das Aufsehenerregende der Vorfälle. 
Namen, Abkürzungen und Ereignisse, auf 
die zu jener Zeit tagtäglich Bezug genommen 
wurde, sollten genannt und m ihren Zusam­
menhängen aufgedeckt werden. Gumbel 
wollte vor Sich harmlos gebenden Organisa­

tIOnen warnen und Hilfestellung zur politi­
schen Orientierung leisten. 
Die Fakten und dokumentarischen Berichte 
smd nur spärlich kommentiert, eme speZielle 
Auswertung, m der die emzelnen Fälle etwa 
auf ihre richtungweisende Funktion analYSiert 
werden, fehlt. Gumbel gewährt jedoch Ein­
blicke m Details, die bei zusammenfassenden 
Analysen häufig zu kurz kommen. 

Die zusammengetragenen Fakten klingen so 
skandalös, daß man sich heute wundert, 
warum Gumbel nicht selbst Opfer emes 
Anschlages geworden ISt. Tatsächlich hat 
Gumbel mehrere Morddrohungen erhalten, 
doch kaum von Mitgliedern der Organisatio­
nen, die er m semen Büchern direkt angegrif­
fen hat. Klaus Theweleit vermutet deshalb, 
daß es die namentlich Genannten mIt narziß­
tlschem Stolz erfüllte, daß hier jemand ihre 
Aktivitäten derartig sorgfältig recherchierte.< 
Man sollte Jedoch nicht übersehen, dall Gum­
bels Enthüllungen die nationalistischen 
Geheimbünde weniger gefährdet haben, als er 
gehofft hatte, denn m semen Schriften wird 
auch nachgewiesen, daß die nationalistischen 
Aktivitäten selbst von höchster Stelle kaum 
bekämpft, sondern eher gefördert wurden. 
Gumbel hat diese Haltung unverblümt 
realistisch beschrIe ben: "Die Justiz hat unter 
dem Einiluß der Vertreter des anClen regime 
in all diesen Fällen mstinktiv in den Ermorde­
ten ihren Femd gesehen, in den Mördern aber 
das Mitglied der guten Gesellschaft, die zu 
schützen ihre Aufgabe und Pilicht war« 
(S. 44 L). Die Benchte beweisen auch die offi­
zielle Absolution natIOnalistischer Aktivitä­
ten bis hin zu Mord und Putsch. 
Den Ursachen dieser fatalen und allgegen­
wärtigen antlrepublikanischen Stimmung 
geht Gumbel in seinem letzten Kapitel, 
"Prinzlplelles zu den Geheimbünden« nach. 
Zwei seiner Thesen sind besonders bemer­
kenswert: Es gab in Deutschland kem selbst­
verständliches Nationalgefühl, sondern allen­
falls eme starke Bindung an die emzelnen 
monarchischen Dynastien. Diese verschwan­
den mit dem Ende des I. WeltkrIeges zwar 
unWiderruflich, die persönliche Fixiertheit 
der Bevölkerung auf ihre KÖnIgshäuser hielt 
Jedoch an. In Anlehnung an sozialpsycholo­
gische Argumentationen folgert Gumbel: 
»Ihres Objektes beraubt, wandelt Sich diese 
Liebe in Haß gegen das heutige Svstem« 
(S. 210). Die zweite These besagt, dall in den 
zwanziger Jahren das SOZlalgefüge m 
Deutschland durchemandergeraten war. Ent­

scheidendstes Ergebms dieses Umschich­
tungsprozesses war die relative Verarmung 
des alten Mittelstandes. Denn gerade der Mit­
telstand wurde von der Reichspolitik am 
stärksten betroffen. Jener war es. dem durch 
die Inflation am meisten genommen wurde, 

4 Vgl. Klaus Thewelelt. Männerphanta51en Bd. I, Frankfurt 
1977.5. )4. 
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außerdem verlor das frühere Berufsethos, die 
Ehre der Staatsdiener, In der Republik an 

Bedeutung. Gumbel hält fest, daß dadurch 
die1emgen, welche eIgentlich gelsnge Träger 
der Republik seIn sollten, zu ihren FeInden 
wurden. 
Mit Fleiß und AkribIe hat Gumbel die 
geschlossen antlrepublikamsche GesInnung 
der WeImarer J usnz In ihrer Rechtsprechung 
entlarvt. Die Ergebmsse SInd eIndeutIg: Die 
PraXIS der deutschen GerIchte »1st alles :Vlög­
liche, J usnz 1st das mcht«. 5 Überraschend 1St, 
wIe irüh die Tendenzen zum FaschIsmus 
sIchtbar wurden, daß schon für den BegInn 
der zwanZIger Jahre nachweisbar ist, WIe 
wenig die SPD an den AutorItäten von 
damals zweifelte, WIe sträflich eIne der Repu­
blik verpflichtete Personalpolitik bel der 
ReIchswehr und 1m gesamten Staats- und 
Verwaltungsapparat vernachläSSIgt wurde. 
Dies wIrft eInen Blick auf ein Politikver­
ständms, welches sIch alleine auf die Mehr­
hemverhältmsse 1m ReIchstag konzentrIert 
hat. DIe Fixlerthelt auf die höchsten Staats­
ämter gIng mit eIner fatalen Unterbewertung 
der Bürokratie und der unteren politischen 
Ebenen eInher. 
Zwar gab es sehr VIele Mahner, die sehr wohl 
ahnten. daß die WeImarer Republik nIcht 
dem Fortsehntt der Demokratie geWIdmet 
war. sondern eher der Wiederauferstehung 
monarchIstischer und natlonalisllscher 
Kräfte, doch kaum Jemand hat dies so eIn­
drucksvoll recherchiert wIe Gumbel. Heute 
erschemen seIne Studien über die J USllZ als 
Indikatoren eIner GesellschaftsentwIcklung, 
die folgerIchtIg 1m N anonalsozialismus 
endete. Kurt T ucholsky beurteilte das Buch 
"ZweI Jahre Mord« als die »WIChtIgste Publi­
kanon der letzten dreI Jahre«. Er schreibt: 
"lvlit dem Vertrauen der anständigen Leute In 
die politISche deutsche Rechtsprechung 
dürfte es nunmehr endgültig vorbeI seIn.«6 
DIese HoHnung hat getrogen. Der ReIchstag 
sah SIch genötIgt, Gumbels Feststellungen zu 
bestätIgen. ohne auch nur eIne eInZIge 
Gegenmaßnahme eInzuleIten. Mit dieser 
Arroganz der Herrschenden wußte Gumbel 
mcht umzugehen. Er war der Typ eInes Intel­
lektuellen, der SIch vom politIschen Alltag 
distanZIerte. Er glaubte, daß SICh In der Poli­
tik etwas ändern würde, wenn man nur sorg-

5 So Kurt Tucholskv, Das Buch von der deutschen Schande. 
m: Kurt Tucholskv. Gesammelte Werke BJ. )' Rembek 
1975, 5.49. 

6 Vgl. Kurt Tw.:holskv, J . .1. G .• 5.49. 

fälng genug BeweIse heranschaffte. Das Wir­
ken von Gumbel war die Tragödie eInes Auf­
klärers, der an die Stärke der Vernunft 
glaubte, der zwar sehr exakt die Strömungen 
seIner Zell zu analYSIeren vermochte, aber die 
Mechamsmen der TyranneI mcht durch­
schaute. 

Gabnele JägeriStefan Trudewmd 

Robert AI. W. Kempner, Anklager ezner Epo­
che. Lebensennnerungen. In Zusammenar­
beit mit Järg Fnednch; Frankfurt am Mam, 
Berlin, Wien 1983,474 S., DM 42,-

Dag Lebensennnerungen erst dann verfaßt 
werden, wenn das Leben eines Autors (oder 
einer Autonn) eIne Zeitenspanne umfaßt, 
über die zu berIchten es SIch lohnt, liegt auf 
der Hand. Und daß SIch der msofern natürli­
cherweIse 1m fortgeschnttenen Alter befind­
liche Autor - Insbesondere wenn er, wie 1m 
vorliegenden Fall, noch Im vergangenen J ahr­
hundert (1899) geboren 1St - eines Dntten als 
MitarbeIter bedient, Ist mehr als verständlich 
und keIneswegs selten. Daß allerdings ein 
Autor WIe Roben M. W. Kempner, dessen 
Leben SIch WIe eIn BrennspIegel der eIn­
schneIdendsten Erelgmsse der Weimarer 
Republik, der NS-Zelt und der Nachknegs­
zelt darstellt, daß ausgerechnet dieser bis 
heute JuristIsch und politIsch tänge Mann an 
einen Mitarbeiter gerät, der offensichtlich 

. mchts weller getan hat, als das »gesprochene 
Wort« Kempners zu PapIer zu brmgen, ISt 
ein literansches Unglück, dem zummdest der 
UllsteIn-Verlag hätte steuern können, was er 
mitnichten getan hat. So präsentiert sich das 
Buch eher als eIn für den bereits der hlston­
sehen Ereigmsse und der genannten Personen 
kundigen Leser hochInteressanter Roman als 
das zell geschichtliche Werk, das es hätte seIn 
können und das es - Kempner spncht S. 413 

die In der Bundesrepublik dringend notwen­
dige politische Aufklärung an - seInem 
Anspruch nach wohl auch sem wollte. 
DIe Fülle des von Kempner Erlebtem, von 
ihm Erzählten ISt außerordentlich. Seme Her­
kunft aus einem liberalen, ganz den N atur­
wIssenschaften verpflichtetem Elternhaus 
(5.17: »Unsere Familie glaubte nicht an 
Bebei, glaubte nIcht an politlC!ans, WIr glaub­
ten ... an eIne bessere Zukunft durch wissen­
schaftliche Erfindung und Erforschung, das 
war uns wIchtiger«), seine deutliche Nähe zur 
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88 Mutter, der ersten Frau, »die von SeIner 
Majestät den köm glich-preußischen Profes­
sorentItel« bekam, die Gardeschützenzelt In 
der letzten Phase des Ersten 'W' eltkneges -
dann die WeImarer Republik, an die Kemp­
ner die Hoffnung auf das Entstehen eInes 
demokratISchen deutschen Staatswesens 
knüpfte. Aber genau hIer, mit der Darstel­
lung der politIsch bnsanten Ereignisse 
begInnt das Dilemma des Buches: Der eher 
schnoddng-lockere berlinensche Erzählton 
verträgt sich nur selten mit den wiedergege­
benen Fakten, Ja, er vermag teils diese Fakten 
nIcht eInmal- Insbesondere für jüngere Leser 
- verständlich zu machen. Der Stil des Buches 
paßt noch am ehesten beIspIelsweIse für die 
Darstellung von Kempners Mitarbeit in der 
berühmten AnwaltskanzleI Frev; das liest 
SIch wie ein amüsant. locker und dennoch 
dicht geschnebener KnmInalroman (ab 
S. }2). Für die politisch eInschneIdenden 
EreIgnisse Ist der Plauderton teils nicht 
adäquat, teils zu wemg InformatIv. Kempner 
erwähnt eIne ungeheure Vielzahl von Namen 
und Geschehmssen, die für den Nicht-Ken­
ner (d. h. Insbesondere für die jüngere Gene­
ratIon) hätte aufgeschlüsselt werden müssen. 
Das gilt - um nur elmge wemge BeIspIele zu 
nennen - für Personen wIe GrzesInski, Heil­
mann, Gumbel, Schwarz schild, Eisler, 
Rauschmng, es gilt aber auch für die Boxhel­
mer Dokumente, Potempa oder den Hitler­
Stalin-Pakt etc. Wenn schon Kempners 1'lit­
arbeiter Jörg Friednch mcht willens oder 
nicht fähig war, eInen - wenn auch noch so 
kurzen - Anmerkungsapparat zu erstellen, 
warum ISt dann mcht wemgstens im UllsteIn­
Verlag eIn Lektor tätIg geworden? Kempner 
rühmt (5. 172) zurecht die amerikamsche 
ArbeItsmethode, das sorgfältige Belegen von 
Zitaten - seIn Mitarbeiter und seIn Verlag 
hätten es SIch zu Herzen (besser noch: zu 
Kopf) nehmen sollen! Das Gleiche gilt für 
unerfreuliche Stilblüten; d. h., um es stili­
stISch gleichfalls unerfreulich auszudrücken: 
»eine Rede ISt keIne Schreibe«, und selbst 
wenn es die erklärte AbSIcht von Autor und 
Mitarbeiter des Buches gewesen seIn sollte, 
Kempners persönlichen (mündlichen!) 
Erzähl-Stil möglichst ungefiltert zum Aus­
druck kommen zu lassen, so wäre dies durch 
behutsame stilistIsche Korrekturen mcht ver­
hindert worden. Daß beIspIelsweIse (5. 74) 
von Hindenburg, sein Sohn Oskar und der 
Staatssekretär Otto Meißner »In eIner Atmo­
sphäre verdunsteten«, »die von ganz anderen 

Kräften bereits eingeheIzt war«. daß (5. 12 I) 

die Juden Im NS-Staat als» Verlierer der Par­
tIe« bezeIchnet werden oder daß (5. 12}) 

gesagt WIrd, das Ausland habe zu lange »mit 
den NaZIS noch rumgefummelt«, dies alles 
(und noch sehr VIel mehr) ISt schlicht ärger­
lich. Noch ärgerlicher - weil den Inhalt 
betreffend - die Passagen des Buches, in 
denen der saloppe Stil die Bedeutung des fak­
tIschen Geschehens mcht zur Geltung kom­
men läßt. KeInem mcht bereIts zureichend 
informierten Leser WIrd (5. 62 f.) klar wer­
den, was es mit den »gelegentlich nIederge­
knüppelten« DemonstratIonen In der Wei­
marer Republik auf sich hatte, bzw. mit den 
»gewIssen PolizelOffizleren«, die sich »all­
mählich von der DemokratIe« lösten, »um 
Innerlich zur NSDAP überzugehen«. DaG die 
ReIchswehr »natürlich In eInem ernsten Sinne 
nicht demokratISch und republikanIsch« war 

(5. 87) und die Beamten, die zunächst Wil­
helm H, dann der WeImarer Republik und 
dann Hitler gedient hatten, »reIne Idioten« 
waren, denn »sonst wären sie mcht eInem 
Rattenfänger gefolgt« (5. 92), sagt wenIg über 
die differenZIerten Sachverhalte aus, die poli­
tisch vorlagen. Die Äußerungen über Bru­
nIng, der »die gleIchen Ideen« hatte, »wie sIe 
später 1m Bonner Grundgesetz ihren Aus­
druck gefunden haben, nur etwas wem ger 
föderaliStIsch« (5. 168), und die sich anschlie­
ßenden MeditatIonen über die DemokratIe 
sind - gelinde ausgedruckt - leIcht verwIr­
rend, zumIndest zu verkürzt. Und was mag 
eIn un befangen rechtsstaatsgläubiger Leser 
denken, wenn er (5. 299) liest, es selen In 
Nürnberg '99 Personen »als Hauptkriegsver­
brecher ausgewählt und angeklagt worden, 
gemessen am Unmaß der Verbrechen ein 
ganz kleIner Prozentsatz«? Die BeIspIele las­
sen sich fortsetzen, und sie werden zudem 
angereIchert durch eIne merkwürdige, 
schlicht willkürliche Zusammenstellung des 
Bildmatenals: Frltz Bauer unmittelbar neben 
Ernst Bohle, Ruth Fischer neben Fnck ... ; 
PapIer ISt geduldig, die betreffenden Perso­
nen wären es wohl wenIger gewesen. 
Trotz dieser NegatIva bleibt das Buch In vie­
ler Hinsicht bemerkenswert, und zwar fast 
mehr wegen der In ihm festgehaltenen unter­
schwelligen Stimmungen, Impressionen, der 
Momentaufnahmen des geIstigen Klimas 
sozusagen, als wegen des Tatsachenmatenals. 
Da ist (5.29 f.) die Schilderung des GymnasI­
ums in Berlin- Lichterfelde, auf das Kempner 
gIng und das offenbar Jene Art von »Elite-
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ErzIehung« vermIttelte, die zwar - WIe 
Kempner sagt - »natIonal« war, aber gleich­

zeltlg emen IndiVIdualismus vermIttelte, der 
das AnbIedern an den NatIonalsozIalismus 
von SIch aus verhmderte, was für Kempners 
LIchterfelder GymnasIUm seIne GültIgkeIt 
haben mag, für andere "humanIstIsche« 
GymnasIen allerdings keIneswegs. DIe reale 
SituatIon deutlich kennzeIchnend die Aus­

führungen zum deutschen Judentum Insbe­
sondere zu Begmn der NaZI-ZeIt (5.212 f.); 
die UngläubIgkeIt zunächst des In die deut­
sche Kultur Integnerten Judentums hInSIcht­
lich der BarbareI nazIstischer Rassengesetz­
gebung, die ungeheuren SchwiengkeIten der 
EmIgration, das deutsche Exil In den USA 

(S. 174 H.). Auf der anderen Seite die das NS­
RegIme unterstützenden Intellektuellen 
(Heidegger, Carl SchmItt, Kaufmann; Carl 
Schmm später an läßlich des Nürnberger Pro­
zesses - so Kempner - SIch selbst als »mtel­
lektuellen Abenteurer« kennzeIchnend, 

S. 129; Kempner (5.263) über Carl SchmItt: 
»Er 1St moralisch der größte Verbrechen<) 
und das charakterlose Karneredenken hoher 
deutscher Beamter, das SIe dem NatIonalso­
ZIalismus willfähng machte (5. 112 f.) und SIe 
teils zu :vIassenverbrechern werden ließ 
(5.206: »Mit kiemen SchrItten kann man 
auch In das Massenverbrechen hInem geraten, 
das 1St das Schlimme. Dazu genügen ganz 
kieme Schntte«). 
Die entschIeden Interessantesten Passagen 
des Buches, aber auch die diskussIOnsbedürf­
tIgsten, sind die über den Nürnberger Pro­
zeß, 10 dem Kempner einer der Anklagever­
treter war. Kempner schildert die Überlegun­
gen der Allied War Cnmes CommiSSIOn zur 
Durchführung eines völkerrechtlichen Pro­
zesses (5.212 ff.), er stellt das pragmatIsche 
angelsächsIsche Rechtdenken heraus, die 
BesonderheIten des Nürnberger Prozesses, 
der das Ziel hatte, zu dokumentIeren, daß, 
wenn »offiZIelle Staatspersonen Verbrechen 
begangen haben«, SIe - so wörtlich und es 

klingt msbesondere heute WIe von eInem 
anderen, weltenfernen Planeten - »dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen wie 
jeder andere Verbrecher«: 
»Nürnberg war eben kem Prozeß, sondern 
eIn Justizstaat, eme Enklave in Deutschland 
mIt eigenen Gesetzen, Londoner Charter, 
Kontrollratsgesetz N r. 10 und in den wesent­
lichen Punkten nur vom US-Präsidenten 
abhängIg« (5. 309). Die von Kempner bench­
teten, mzwischen In VIelen EinzeipublikatIO-

nen diskutIerten Fakten, die im Nürnberger 
Prozeß zur Sprache und zur Aburteilung 
kamen, können (besser: dürften) nIemals 
ohne tiefe Erschütterung wahrgenommen 
werden: die Verbrechen der Einsatzgruppen 
(unter Beteiligung des deutschen Militärs, 
was bIS heute gern unterschlagen WIrd), der 
Ärzte, der J unsten und - gerade dieser 
BereIch WIrd von Kempner zurecht beson­
ders betont - die sog. »bürokratISchen 
Morde«, begangen auch und gerade von 
Beamten des Auswärtigen Amtes (5. 310 ff.). 
Und In diesem Zusammenhang die EinzelheI­
ten über Vernehmungen hoher Beamter, das 
beschämende Leugnen zuerst, dann - auf­
grund der KonfrontatIOn mit Aktenmatenal­
em allmähliches Gestehen, aber Immer noch 
mIt dem Versuch des Vertuschens, des Sich­
RechtfertIgens (5. 320: »Ich habe das 
gemacht, um Schlimmeres zu verhüten«). 
Belsinelhaft die Schilderung der Vernehmung 
von Ernst von WeIzsäcker, von 1938-1943 

Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der 
schließlich seme (SchreibtIsch-)MitwIrkung 

an der "Endlösung der Judenfrage" »erschüt­
tert" zugab (S. 317 H.). Kempner kennzeIch­
net m diesem Zusammenhang den »Gruppen­
druck« hmslchtlich der emzelnen hohen 
Beamten, die, hätten SIe bereitwillig die volle 
Wahrheit verbrechenschen Tuns zugegeben, 
zahlreIche Kollegen aus der höchsten deut­
schen BürokratIe mit belastet hätten, und 
Kempner fügt em anderes hinzu: der der 
damaligen Phase des »Kalten Kneges« ent­
sprechende Druck von bestimmten Seiten: 
»Wenn Ihr W eizsäcker und solche Leute ver­
folgt, dann arbeitet Ihr den KommUnIsten m 
die Hände« ... "Das SInd die Kempners 10 

Nürnberg, die verhmdern, daß Deutschland 
und Amerika gerettet werden können« 
(5. }20), uns heute nur allzu vertraute Denk­
muster. 
Der gesamte Komplex des Nürnberger 
Knegsverbrecherprozesses und die von 
Kempner anschließend thematIsierte »Bewäl­

tIgung der Vergangenheit« durch die bundes­
deutsche NachknegsJuStlz bedarf allerdings 
unter rechts theoretIschen Gesichtspunkten 
emer weitaus umfassenderen und auch anders 
akzentUIerten DiskUSSIOn als von Kempner 
angedeutet. Wenn Kempner - insbesondere 
1m Zusammenhang mIt dem Nürnberger 
Junstenprozeß (5.285) - auf das »völker­
rechtlich bindende" »Gebot der GerechtIg­
keit« verweIst, das etwas »Höheres« seI als 
em »verbrechensches Gesetz«, so klingt das 
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vordergründig überzeugend, aber eben nur 
vordergründig. Die NazI-Verbrechen (soweit 

sie nicht ohnehln jenseits allen positiven 

Rechts, nämlich - zum Belsplel- in den Kon­
zentrauonslagern begangen wurden) waren Ja 
mcht Konsequenz eines überbetonten Positi­

Vismus, sondern elnes entschiedenen Anti­

Positivismus; Juden-, Sinu-, Sozlalisten- und 
Kommunistenverfolgungen wurden mit 

Berufung auf eben jene von Kempner ln kon­
trarem Kontext zitierten »höheren Werte« 

(die »Lebensrechte« der deutschen Volksge­

melnschaft beispielsweise) gerechtfertigt, die 
keineswegs nur vom Volksgerichtshof, son­

dern auch vom deutschen Relchsgencht als 

dem posiuven Recht vorrangig gewertet wur­
den. Kempner gibt selbst eln Beispiel, wenn 

er die Rassenschande - Prozesse vor dem 
RelChsgencht anspricht, in denen die Verur­

teilungen aufgrund einer »naturrechtlich« 

ausgewei teten Tatbestandsinterpretation 
erfolgten. »Höhere Gerechtigkeit« ist in der 
irdischen Gerichtsbarkeit ein schlechtes, weil 

höchst relauves Argument. "Mord ist ln allen 
KulturnatIonen strafbar ... « (S. 215), nchtlg, 
aber wer wollte heute m einem von Kempner 
grundsätzlich zurecht geforderten Internatio­

nalen Strafgenchtshof (5. 458) über wen zu 
Gencht sitzen? Die (noch) Überlebenden ln 
der Dntten Welt über die Verantwortlichen 
in den Industnenauonen? Die verstümmel­

ten, mit Erbschäden behafteten Kinder von 

Seveso über die "Schreibuschtäter« in den 
Mimstenen der »Kulturnauonen« unserer 

Welt? Es erscheint mir ehrlicher, staatliche 

oder völkerrechtliche Strafjusuz mcht durch 
höhere Gerechugkenspnnziplen zu legiti­

mieren, sondern - wie Kempner es an anderer 
Stelle auch durchaus selbst tut (S. 26) - durch 

positives Recht, das relativ ist und weil es 
relauv ISt, dem Wandel unterliegt, und zwar 
auch dem Wandel, der durch elnen radikalen 

Wechsel des staatlichen Systems eintritt; der 

Grundsatz nulla poena Slne lege findet selne 
Grenzen ln jenen historischen Erelgmssen, 

die uefgreifend genug slnd, um »gute« wie 
»schlechte« Rechtssysteme auszulöschen. 

Wie relativ nicht nur positives Recht, sondern 
auch die höhere Gerechtigkeit elnes völker­
rechtlichen Gerichtshofes ist, macht Kemp­

ner klar, wenn er (5.360) die »große Frage 
der amerikanischen Deutschlandpolitik« 

anspricht: »Wen kann man nach dem großen 
Debakel zum Aufbau einspannen?« Es war ja 

mcht so, daß an diesem Aufbau nur diejem­
gen beteiligt wurden, die hinSichtlich des NS-

Systems - wie Kempner es nennt - eme 

»weiße Weste« hatten; entscheidende Aufga­
ben des »Aufbaus« der Bundesrepublik wur­

den denen übertragen, die die emschläglge 

"fachliche« Erfahrung hatten: "Aber woher 
sollten die Leute für diese Aufgaben genom­

men werden? Man hatte mchts Gescheites 
und kam immer Wieder auf alte Karnensten 

zu sprechen« (S. 373). Daß dies so war, hat 
Sich mcht nur msofern gerächt, als nach und 
nach jene Ärzte, jene Richter, jene Mimster, 

jene Verwaltungsbeamte, Jene Industriellen 

entdeckt wurden, die aufgrund des allmählich 
aus dem Dunkel auftauchenden Aktenmate­

nals an NS-Verbrechen direkt beteiligt 

waren, es hat sich ln noch viel verhängnisvol­
lerer Welse dadurch gerächt, daß em politi­

sches Klima entstanden ist, das heute 
bestimmte Politiker über den» Werteverlust« 

der jüngeren Generation klagen läßt, einer 
GeneratIOn, die bel ihren Eltern, Lehrern, 

Professoren, Vorgesetzten den ungeheuren 
Bruch von postulierter Moral und konträrem 

eigenen Verhalten erleben mußte. Kempner 
schildert das »Huckepackverfahren«, mit 

dem ein NaZI den anderen zu »entnazifizie­

ren« verstand; er spricht die Regelung des 

Art. 131 GG an und sagt zutreffend »Man 
rutschte rem« (S. 384), nämlich hinem in die 
unterschiedlichen Ämter, und er unter­

streicht noch em anderes: daß »die Industriel­

len, die Krupp-, Flick- und IG-Farben­
Leute ... mit den passenden Argumenten« 

kamen: »Wenn Deutschland wieder aufge­

baut werden soll, dann müssen wir m ganz 
starkem Maße daran mitWirken, und unsere 

gefangenen früheren Chefs müssen entlastet 

werden« (S. 391). Kempners Kommentar zu 
dieser ArgumentatIOn: »Das Unglückselige 
von memem Standpunkt aus war, daß die 

Gnadenwünsche m gewissem Sinne der 

damaligen amerikanischen Politik gar nicht 
ms Gehege kamen. Das war m der Zeit, wo 
die Wiederbewaffnung langsam begann, der 

Korea-Krieg drohte und bald schon anfing, 
so daß die Frage emer Art Bundesgenossen­

schaft der Bundesrepublik mit den USA stär­

ker In den Vordergrund trat. Die Bundesre­
publik war Zulieferer für die amerikanische 

Bewaffnung und steckte Im Aufbaustadium 

der Bundeswehr« (S. 391), und weiter: »Die 
Abschaffung des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 

erfolgte nicht aus rechtlichen Erörterungen, 
sondern als Teil der neuen alliierten Politik, 

Deutschland allmählich als Bundesgenossen 
an sich heranzuziehen. Und wenn ich einen 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-1-81 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 05:55:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-1-81


Bundesgenossen haben will, schlage Ich ihm 

mcht erst noch ein paar m die Zähne und 

halte ihm alle Sünden aus semem mit Sünden 
reichverzIerten Vorleben vor... Es gibt 

PnorItäten und bel denen sind die Moral und 
das Recht nebensächlich, auch wenn es 

unsympathisch ist« (S. 435) - m der Tat, so Ist 
es, »unsympathisch«, aber offenbar Ausfluß 

höherer Gerechtigkeit. 

Doch kehren wir vor der eigenen, "natio­

nalen« Tür: Zurecht moniert Kempner die 
Groteske der verspäteten VergangenheIts be­

wältlgung durch die bundesdeutsche JUStiZ; 
zurecht hält er es für eine »absolut unerklär­

liche Tatsache«, daß die Massenmorde m den 

Konzentrationslagern wie Auschwltz, T reb­

linka, Madjanek so spät zur Anklage kamen 

(S. 442), und mehr als zurecht sieht er es als 
Verdienst des hesslschen Generalstaatsan­

walts Bauer an, daß der erste große Frankfur­
ter Auschwltz-Prozeß zustande gekommen 

ist, Jenes Fritz Bauer, der - wie Kempner 

S. 443 schreibt - »seine eigene Ansicht über 
Menschenrechte und Menschenwürde« hatte. 

»die tiefer gmg als bel manchen anderen 

Beamten«. Und erst Jetzt, 1984, lange nach 
dem Junstisch wahrhaft verunglückten Fall 
Rehse, den Kempner mit zur Anklage 

gebracht hat (5.424 f.), kam es zur Anklage 
gegen den mzwlschen 82 Jahre alten Paul Rei­

mers, ehemaliger Richter am Volksgenchts­

hof, auch ehemaliger Richter m Baden-Würt­

temberg (biS 1960), der sich Reimers durch 

Selbstmord entzog. Gegen 4 I weitere Perso­
nen, Richter und Staatsanwälte am Volksge­

nchtshof, wird ermittelt - 39 Jahre nach dem 
Ende des Dritten Reiches! Ein makabrer 

Trost bleibt: Sollte die atomare .. VerteIdi­
gungsstrategIe« zur menschenrechtswldngen 

Vermchtung menschlichen Lebens führen. so 

erübrigt sIch em Prozeß zur Verteidigung 
höherer Gerechtigkeit, sIe stellt sIch sozusa­

gen von selbst her. 
Ilse Staf/ 

Ralf Ellermann-Witt, Hubert Rottleuthner, 
H arald RUSSlg, (Hrsg.), KündigungspraxIs, 
Kündigungsschutz und Probleme der Arbeus­
gerzchtsbarkezt. Beiträge zur Regelung und 
PraxIs zn der Bundesrepublik Deutschland, 
Großbrltanmen und den USA. Opladen 1983 
(Westdeutscher Verlag), VI, 311 S., DJ! 

32 ,-

DIe anhaltend hohe ArbeItSlOSIgkeit In den 

westlichen Industrieländern ISt AnlaG genug, 

SIch mit eznem ihrer Entstehungstatbestände, 

der Kündigung, intenSIV zu befassen. Wie 
schwleng aber bereIts die Schätzung der jähr­
lichen Kündigungsfälle m der Bundesrepu­

blik ISt, zeIgen die abweIchenden, teils kon­
troversen Berechnungen von B. Klees, der auf 

etwa 6 Mil!. Entlassungen Im Jahre 1978 

kommt (246) und von j. Dzekmann, der die 
Annahme der bekannten Hamburger Kündi­

gungsschutz-Untersuchung (Falke, Höland, 
Rhode, Zimmermann, KündigungspraxIs 

und Kündigungsschutz m der BR Deutsch­

land, Forschungsbencht 7 des BMA, Bonn 

198 I) von ca. 3,2 Mil!. .. kündigungsartIgen 
Auflösungen von Arbeitsverhältnissen« Im 

Jahre 1978 bestätigt (307 f.). 
Die ersten belden Teile des angezeigten 
Buches nehmen die KündigungspraxIs und 

den Kündigungsschutz m der Bundesrepu­
blik emschlieGlich arbemgenchtlicher 

Durchsetzungsprobleme unter die Lupe. Teil 

3 behandelt Art und WirksamkeIt des gesetz­

lichen Kündigungsschutzes m Grollbntan­
nien und das US-amerikamsche Beschwerde­

und Schlichtungsverfahren m Entlassungsiäl­

len. Der 4. Teil enthält VermIschtes: Junsten 
kntlSleren das emhelmlsche Kündigungs­
schutzrecht unter verschIedenen sozlal- und 

wlrtschaftswissenschaftlichen GeSIchtspunk­

ten. Vor allem m diesen kürzeren Beiträgen, 

aber zugleich als durchgehendes Leitmotiv, 
tntt die doppelte SkepSIS zutage, die gegen­

über dem rechtlichen Kündigungsschutzef­

fekt ohnehm angebracht ISt, die SIch aber 
auch auf die immer ausgefeilteren empIri­
schen Belege für die UnfähIgkeit des Kündi­

gungsschutzes erstreckt, dem Entlassenen 

den Arbeitsplatz zu SIchern. Kurz gefragt: 
Wer will es eIgentlich noch genauer WIssen, 

was er schon seit mmdestens 10 Jahren (dem 
Begmn des letzten, anhaltenden Knsenzyk­

lus) weill? Der allgememe Kündigungsschutz 
Ist me mehr gewesen als em SOZIales T rost­

pilaster (Abfindung) für den eingebüßten 

Arbel tsplatz. 
Die KündigungspraxIs in der Bundesrepublik 

untersucht zunächst j. Falke m bezug auf 
bestimmte Merkmale der Betroffenen und auf 

verschiedene Kündigungstvpen (13-43). DIe 
Befunde brauchen hier mcht Im emzelnen 

Wiedergegeben zu werden. Angaben zur 
FunktIonsbestimmung des genchtlichen 

Kündigungsschutzes erschemen bel Falke 
unemhealich und bedürfen emer Interpreta-
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tlon. Wie bel anderen Dauerbeziehungen 
regelt das Gencht allein den Abbruch des 
sozialen Verhältnisses (30). Damit kontra­
stiert die Aussage, daß "das geltende Kündi­
gungsschutzrecht den Fortbestand des 
ArbeItSverhältnisses sichern (soll)« (35). 
Zwar sind belde Sätze nchtlg, doch hätte 
Falke den empmschen Charakter des ersten 
und den normativen des zweiten deutlicher 
unterscheiden müssen. Dieser Vorbehalt soll 
freilich nicht das Verdienst schmälern, das 
dieser Art empmscher ArbeItsrechtssozIOlo­
gie und der Warnung vor emer Überschät­
zung der »Onentlerungslelstung des Rechts« 
für das Handeln der am Kündigungsgesche­
hen Beteiligten (40) zukommt. 
DetailergebnIsse aus der Hamburger Kündi­
gungsschutz-Studie zur Immer bedeutsame­
ren KrankheItSkündigung m der PraxIs stellt 
G. Zimmermann vor (45-66). 1978 war 
bereits Jede 5. Kündigung mit Krankheit des 
Arbeitnehmers begründet worden (46); In 

Großbetneben mit über 1000 Beschäftigten 
war es fast jede 2. (45,8%). Der prozessualen 
Besonderheit seltenerer Beweiserhebungen 
bel Krankheitskündigungen (61) muß ob 
ihrer Vieldeutbarkelt genauer nachgegangen 
werden; denn für eme Scheu der Kläger vor 
einer rückhaltlosen Seibstentblößung könnte 
ebensoviel sprechen wie etwa für eine richter­
liche oder arbeltgebersemge Rücksicht­
nahme. 
Das Verhalten von Betriebsräten bei Kündi­
gungen beleuchtetA. Höland (67-84), dessen 
mittlerweile bekannten Skandalbefund ich 
wegen seiner Wichtigkeit hier wiederhole: 
Betriebsräte stimmen In 66% der Fälle der 
Kündigung ausdrücklich zu, sie schweigen in 
etwa 20% und machen nur in 14,4% Gegen­
vorsteIlungen geltend; mehr als jede 4. Kün­
digung wird obendrein noch durch den 
Betriebsrat mitunterschrieben (69). Weder 
eine ausdrückliche Zustimmung noch gar 
eine Gegenzeichnung durch den Betriebsrat 
sieht das BetrVerfG vor, so daß nicht nur der 
Betnebsrat mit diesem Verhalten rechtswld­
ng handelt, sondern auch ein entsprechendes 
ArbeItgeberansinnen gegen das Betr V erfG 
verstößt. Das in diesem Gesetz angelegte 
Dauerdilemma des Vertretungsorgans der 
Belegschaft ISt Jedoch auch nicht durch kon­
sequentes Schwelgen oder Widersprechen auf 
KündigungsmItteilungen des Arbeitgebers zu 
lösen; nur ein echtes Vetorecht könnte inso­
weit weiterhelfen. Hölands Hinweis auf die 
Notwendigkeit von personalwirksamen 

Paketmaßnahmen (79) ist sicher zutreffend, 
verdeutlicht aber zugleich die Gefahr, daß der 
Betriebsrat zu einer Abteilung der Betriebs­
leitung verkommt oder wenigstens als solche 
erlebt wird (vgl. 74). 
Aus dem Berliner Projekt »Probleme der 
Arbeltsgenchtsbarkelt« stammen die Beiträge 
des 2. Teils von H. Rottleuthner zur struktu­
rellen Untauglichkeit des gerichtlichen Ver­
fahrens, von j. Dlekmann und L. Brandt zu 
anderen Fragen der ArbeltSgenchtspraxis, die 
hier aus Platzgründen nicht refenert werden 
können. 
R. Ellermann-Witt geht der Frage nach, ob 
Arbeitnehmer untereinander von Arbeitsge­
nchten ungleich behandelt werden (129-143). 
»Systematische Disknminierungen sozialer 
Art zwischen Arbeitnehmern« existieren 
nicht (140). Daß sich m der ErfolgsstatIStik 
aber Unterschiede ergeben, führt Ellermann­
Witt auf Faktoren im Vorfeld der genchtli­
chen Auseinandersetzung zurück. Diese Ver­
mutung kann selbstverständlich nchtlg sem; 
doch ebenso selbstverständlich können die 
bei den zur Erklärung angebotenen Alltags­
theorien: »Rechtsanwälte ( ... bringen) In der 
Tendenz nur >erfolgsträchtige< Fälle vor 
Gericht«, und: »Frauen scheinen weniger 
nsikofreudig zu sein als Männer« (140) falsch 
sem. Aus Raumgründen können hier nicht 
alle naheliegenden und plausiblen Gegenan­
nahmen aufgeführt werden, nur stellvertre­
tend sei folgende Antithese genannt: 
»Rechtsanwälte bnngen grundsätzlich alles 
vor Gencht, erst recht in Zeiten emer 
Anwaltsschwemme.« Mag Ich vielleicht auch 
den springenden Punkt in diesem Beitrag ver­
paßt haben, in der Schlußbemerkung pflichte 
ich dem Verf. bei: Die Rechtssoziologie kann 
Fortschntte erzielen, wenn es ihr gelingt, »die 
Bedeutung rechtlicher Regelungen angemes­
sen zu behandeln«, oder jedenfalls em 
Bewußtsein für die damit verbundenen 
Probleme zu entwickeln (141). 
Die Beiträge des 3. Teils über Kündigungs­
schutzäqUIvalente in Großbritannien und den 
USA (145-228) geben weder als solche noch 
im Vergleich, den als Beispiel B. Rhode zwi­
schen Großbritannien und der Bundesrepu­
blik anstellt (173-196), Anlaß zu Neid oder 
Selbstzufriedenheit. L. Dlckens u. a. stellen 
für Großbntannien fest, daß der gesetzliche 
Schutz vor »unfair dismissals« praktisch nicht 
zu emem Erhalt des ArbeItSplatzes geführt 
hat. (146) Der Employment Protection Act 
von 1975 kennt verschiedene Kündigungs-
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gründe, die entweder an der Person des 

Arbennehmers oder an betrieblichen 
Umständen (i. d. R. Überzähligken: redun­

dancy) anknüpfen. Wehrt sich der Betroffene 

gegen die Entlassung, geht ein Schlichtungs­
versuch durch den Advlsory Conciliation and 

Arbitratlon Service dem Verfahren beim 
Industrlai Tribunal voraus. Von den knapp 

3°000 Kündigungsschutzanträgen Im Jahre 
1980 wurden etwa zwei DrIttel (64,9%) Im 
Rahmen der Schlichtung erledigt. Davon 

waren 31,7% Antragsrücknahmen, was biS 

auf 4,9 % Pnvatverglelche ErfolglOSigkeit für 

den Gekündigten bedeutete, und 33,2 % 
Schlichtungsvergleiche, aufgrund derer 1% 
der Antragsteller wIedereingestellt wurden 

und die übngen eme Abfindung erhielten. 

Die Indusmal Tribunals wiesen von dem 

streitigen Rest (35, I %) den Kündigungs­
schutzantrag m 25,4% der Fälle ab (wobei 

nur m wemger als 1% em Rechtsmittel emge­
legt wurde) und verfügten in den verbleiben­
den 9,7% stattgebenden Entscheidungen nur 

bel 0,3% eme Wiedereinstellung, ansonsten 

Im Regelfall eme Abfindung. (149) Die hohe 
Mißerfolgsquote der Arbeitnehmer Wird dar­

auf zurückgeführt, daß generell vom Maßstab 
emes »vernünftig denkenden Arbeitgebers« 

ausgegangen Wird (153); Ergebmsse und 
Begründungsmuster sind uns hierzulande 

sehr bekannt. Sowohl im Schlichtungs- als 
auch Im genchtlichen Verfahren Wird im 

Falle mangelnder Kündigungsberechtigung 

die Welterbeschäftigungspflicht des Arbeit­
gebers von deren »praktischer Ausführbar­

keit« abhängig gemacht, die ihrerseits eng 
definiert wird. (161) Kntlsch heben die Verf. 

zu Recht den kollektiven Charakter der Kün­
digungsproblematik hervor und memen, daß 
die betriebliche und gewerkschaftliche 

Gegenwehr wichtiger und erfolgversprechen­
der Ist als der mdivldualrechtliche Kündi­

gungsschutz (165); doch selbst bel derart 
reduziertem Anspruch können sie nur das 
Schenern der Gesetze zur ArbeltSplatzslche­

rung konstatieren. (167) 

Die CS-amerikamsche KündigungsabwIck­

lung (Rogowskt, 197-228) baSiert auf der 
Grundannahme, daß innerbetriebliche und 

tarifliche Institutionen ArbeItSkonflikte 

"Informell, schnell und mit genngen Kosten« 
lösen können. (199) Die sich gegen eine Kün­
digung nchtende Beschwerde löst ein bis zu 

5-stufiges Verfahren aus, das auf belden Sei­
ten streng den hierarchischen Befugnisstruk­

turen von unten nach oben folgt. (204 f., 207) 

Erst auf der 5. Stufe Wird ein auswärtiger 
(Pnvat- )Schlichter herangezogen, der entwe­
der ad hoc für einen Konflikt oder als perma­

nenter Schlichter für em Unternehmen In 

emer kompliZierten Auswahl von belden Sei­
ten nomlmert Wird. Da die Schlichtungsent­

scheidung den Streit faktisch und m aller 
Regel auch rechtlich beendet (eme genchtli­

che Kontrolle findet nur bel Kompetenzüber­
schreItung des Schlichters statt), liefert allein 

die Person des Schlichters den LegItimatIons­

grund für die Unterwerfung unter das Ergeb­
ms: Das formaliSierte Auswahlverfahren hat 

daher zentrale Bedeutung für die Akzeptanz 
des Schlichterspruches. Als Wirksamen Kon­

trollmechanismus des Schlichters durch die 

Parteien vermutet Rogowskt das Interesse des 
ersteren, auch künftig m dieser Rolle gefragt 

zu sem. (210) StatIStische Daten über Kündi­
gungskonflikte, Beschwerde- und Schlich­

tungsverfahren stehen noch aus. Der betrof­

fene Arbeitnehmer Wird SICh m den und 
durch die Verfahren SOZial kontrolliert und 

disziplimert fühlen: "Management und 
Gewerkschaft snzen über ihn zu Gericht«. 

(2I}) Unter diesem Aspekt Wirkt es auch 

wemg beruhigend, wenn die Vlelgliedngen 
Prozeduren der Gewerkschaft eine gewisse 

Kontrolle von Management-Entscheidungen 
eröffnen. 

Die anglo-amerikamsche PraxIs der vorrangi­

gen Beachtung der Unternehmennteressen 

verleitet zu folgendem ZYnIsch-unwissen­
schaftlichen Kurzkommentar: Was will man 

auch von rechtlichen und prozeduralen Repa­

raturlelstungen bel ArbeltSkraft-»Freisetzun­
gen« m kapnalistlschen Ländern anderes 

erwarten als kurzfnstige Entschädigungen m 
Geld und/oder ProtestabsorptIon ? 
Wieder auf heimischem Boden (in Teil 4) 
belegt W Däubler kurz und bündig 

(229-240), daß em Wirksamer (Rechts)Schutz 
vor Kündigungen nIcht besteht, sondern daß 

allenfalls IrratIOnale ArbeItgeberkündigungen 
beschränkt werden. Die Begründung darüber 

darf mittlerweile als bekannt vorausgesetzt 
werden, weil sie von Däubler u. a. oft publi­

ziert worden ist. Die DiskUSSIOn von Gestal­

tungsalternativen (235-237) gerät - mögli­
cherweise wegen starker Kompnmlerung -
etwas orakelhaft: Sicher enthält ein Vetorecht 

des Bemebsrats gegen Entlassungen die 
Gefahr des BemebsegOismus', doch bleibt 
auch mit dieser ErkenntnIS unklar, was an 

dieser "Pnvileglerung des kampfkräftigeren 
Teils der abhängig Beschäftigten« akzeptab-
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94 ler wird, "wenn Sie als Teil eines Übergangs­
prozesses in eine neue Gesellschaft verstan­

den Wird, wo die ArbellSplatzsicherhm 

Gemeingut Wird« (236). Ebenso überzeugend 
und vage ist die Forderung nach »einer kom­
plexen, alle Formen der Entlassung erfassen­

den Strategie« zur Erhöhung der ArbellS­

platzsIcherheit (237). 

B. Klees (241-255) befaßt Sich knnsch mll der 

Hamburger Kündigungsschutz-Studie (s. 
schon oben). Außer der sehr Viel höher 

geschätzten Zahl der Entlassungen im Jahre 

1978 nimmt er die Quote der Betnebsratsbe­
tnebe nicht mit "knapp unter 20 0/0«, sondern 
nur mll 9% aller betnebsratsfähigen Betriebe 

an; ferner sei der gewerkschaftliche Rechts­
schutz nicht in "über 25%«, sondern nur in 

etwa 17% der Fälle beteiligt (248). Klees 
schließt mit einem reich gespickten rechtspo­
linschen Forderungskatalog, zu dessen ein­

zelnen, unbedingt bedenkens werten Vor­
schlägen zusammenfassend anzumerken ist: 

Teils Widersprüchliches, teils Utopisches 
muß Sich leisten können, wer seine soziale 

Phantasie und sein FortschrittSinteresse nicht 
a pnon in Paragraphenketten legt. 

Die MöglichkeIl der Legalisierung der vor­
herrschenden AbfindungspraxIs diskunert 

S.Schönholz (257-264). Mithilfe eines gene­
rellen Verbots der Leiharbell will M. Krüger 

(265-275) die Bestandskraft des Arbensver­
hältnIsses stärken (ob aber Strafdrohungen 
die 6 bis 10 mal höhere illegale Leiharbeit 

(266) zu beseillgen vermögen, muß offen blei­
ben: Denn PräventIOn durch Sankllon ist 

noch immer SpekulatIOn!). 

H. Russzgs Beitrag über Kündigungsschutz, 
betriebliche Beschäftigungspolitik und 

arbeitsmarkttheoretische Kontroversen 

(277-303) ist ein Beleg dafür, daß das Inter­
esse an der Änderung der Verhältnisse daSJe­
nige an der empinschen ErkenntniS der Kün­

digungsschutzmlsere zu überwiegen beginnt. 
Für die Kündigungsschutzproblematik kon­

zentnert sich Russzg auf den betneblichen 
Teilarbeitsmarkt mit dem internen (in etwa 

.Stammbelegschaft«) und dem »angelager­

ten« externen Segment (in etwa »Randbeleg­

schaft«) (283 f.). Weittragend erscheInt mir 
die These, nach der personalpolillsche Dispo­

sitIonen nicht (nur) über Lohndifferenzie­
rungen erfolgen, sondern auch nach der Stel­

lung im ProduktIonsprozeß, nach den Wie­
derbeschaffungskosten (Stichwort: Human­
kapital) und nach der Befriedungswirkung 

auf widerstandsfähige Arbeitnehmergruppen 

(284). Die Plausibilität der welle ren These, 
daß es »für jeden GeWinner (im Streit um 

einen Arbellsplatz) einen Verlierer geben 

muß" (291 f.), bleibt trotz eines Widerle­
gungsversuchs erhalten: Gesetzlicher und 

tariflicher Kündigungsschutz vermögen eben 
nicht die Freisetzung der relativ bzw. letzt­

lich teuersten ArbellSkraft zu verhindern 

(vgl. 292), sondern bewirken nur eine Risiko­
verlagerung. In dieselbe Richtung weisen die 

in der Bundesrepublik erst begonnenen 
Untersuchungen über informelle Seniontäts­

rechte besllmmter Gruppen und einzelner in 

den Belegschaften, die ihnen Insgesamt eine 
höhere ArbeitsplatzsIcherheit garantieren, 

aber damll die Entlassungsgefahr anderer, an 

den Rand des betrieblichen Arbeitsmarktes 

gedrängter Arbellnehmer vergrößern (295). 

Wie bestürzend aktuell dieser Beitrag von 
Russzg wirklich ist, beweisen die jüngsten 

sozialpolitischen Rückschläge in Gestalt des 
regierungsamtlichen SOZIalabbaus, dessen 

neoklassische Programmatik nicht zu ver­
leugnen ist. Selbst Teile des gesetzlichen 

Kündigungsschutzes werden zur Disposition 
gestellt. 

Einheitlich fordern alle Autoren eine Verbes­
serung des Schutzes vor Kündigungen, d. h. 

eine komplexe, auch durch die Änderung 

gesetzlicher Bestimmungen erreichte Effekti­
vierung des Bestandsschutzes von Arbeits­

verhältmssen. Außer der Empfehlung, den 
vorgestellten Sammelband zu lesen, kann sich 

der Rezensent der Forderung nach verbesser­
tem Kündigungsschutz nur anschließen. 

Joachzm Heilmann 

Wolfgang Schütte, DIe Einübung des Jurzstl­
sehen Denkws. J urzstenausbildung als Sozla­

lisatlOnsprozeß, FrankfurtlNew York (Cam­

pus) 1982,2425., DM 48,-

Der Persönlichkeitsentwicklung von J unsten 
geht Wolfgang Schütte in seiner Hamburger 

Dissertation unter sozlalisationstheorell­

schen Aspekten nach. Bisherige Untersu­

chungen gingen überwiegend von der 
Annahme aus, die Ausbildung verstärke 

lediglich eine auf Grund der sozialen Her­
kunft bei Juristen stets schon vorhandene 
konservatIve Grundstruktur. Sieht man ein­

mal davon ab, daß diese schichtenspezifi­
schen Annahmen sich heute empirisch nicht 
mehr halten lassen, ist vor allem die Ausblen-
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dung von Studium und Referendanat als 
black box problematisch: Auf welche Welse 
die 0 bngkeltsstaatlich-konservatIve Grund­
haltung erzeugt oder verstärkt wird, bleibt 
unklar. Genau dies Ist die Frage, der Schütte's 
Untersuchung nachgeht. 
S. geht von der Annahme aus, .daß die her­
kömmliche Juristenausbildung neben der 
Vermittlung Instrumenteller Qualifikationen 
(Kenntnisse, Fertigkeiten, techmsche Regeln) 
eine wesentliche Berufsvorbereitung noch auf 
anderer Ebene leistet: Sie vermittelt em 
Repertülr von Anwendungsregeln, nach 
denen SOZiale Sachverhalte in einer auf über­
kommene Juristische Entscheidungstechm­
ken genchteten Welse wahrgenommen wer­
den und nach denen mit Rechtsregeln umge­
gangen wird. Das sichtbare SpeZialistentum 
des Junsten, wie es sich m der Kenntms em­
zelner Normen, m semem Onentierungswls­
sen über Normensysteme und m semer trai­
nierten Fähigkeit der Rechtsanwendung dar­
stellt, erfaßt vermutlich nur das vordergrün­
dige Ergebms des JUrIStischen QualifizIe­
rungsprozesses. Wichtige Effekte dürften 
darüber hinaus m der eingeübten Art liegen, 
Realität zu dekodieren und zu konstruieren, 
Strategien zu entwickeln und Lösungen zu 
legitimieren« (S. 15). 

Die Arbeit untersucht diese Annahme in Im 
wesentlichen zwei Schritten: Zunächst ent­
wirft der Autor m den Kapiteln 2 und 3 einen 
theoretISchen Bezugsrahmen, m dem er ein­
zelne Aussagen und Kategonen der Sozialisa­
tIonstheone daraufhm untersucht, inwiefern 
sie für die Juristenausbildung nutzbar 
gemacht werden können. In den Kapiteln 4-6 
wendet er diese Zwischenergebmsse dann auf 
eine Analyse der Juristenausbildung an. 
Der Autor begreift SOZialisation als dialekti­
schen Prozeß von PersönlichkeItSemwick­
lung und gesellschaftlich-historischer 
Umwelt. Es geht also nicht nur um die Inte­
gration des Subjektes in das System und die 
Anpassung semes Verhaltens (deshalb erweist 
Sich das Rollenmodell der funktIOnalistischen 
Handlungstheone für die Untersuchung als 
mcht brauchbar), sondern auch um individu­
elle Selbstwerdung und die Produktion des 
Systems durch das Subjekt. JuristISches 
Berufshandeln ist weitgehend durch offene 
Situationen gekennzeichnet, in denen das 
Subjekt eigene Deutungen und Handlungs­
entwürfe erst entwickeln muß. Sozialisa­
tionseffekte, die m solchen verhaltenserzeu­
genden Denkmustern (mcht dem Verhalten 

selbst) liegen, erfaßt er m Anlehnung an 
Chomsky mit dem Begriff .Kompetenzen«. 
Kompetenzen smd die Tiefenstruktur, gewIs­
sermaßen die »Grammatik«, über die das auf 
der Oberiläche angeSiedelte »Verhalten. 
gesteuert Wird. 
Für die SOZialisation künfnger J unsten ISt 
somit Wichtig, welche Kompetenzen m der 
Ausbildung erzeugt werden. Schütte 
beschreibt Sie mit dem Konzept des »junstl­
schen Habitus«: Danach neigen Juristen zur 
Verdinglichung dogmatzscher Konstrukte, 
mdem sie deren externe Entstehungsbedin­
gungen (und damit auch Veränderungsmög­
lichkenen) ausblenden. Ihre Aufmerksamken 
wird systematisch auf den Ausschmtt der 
SOZialen Realität gelenkt, der zu den verding­
lichten Konstrukten »paßt •. Die Problembe­
arbeItung Wird im Bewußtsein der Auszubil­
denden als technische Aufgabe wahrgenom­
men; praktzsche Verständigungsmöglichkez­
ten und akzeptierte Lösungen sind in der 
Ausbildung nicht vorgesehen. Persönliche 
Vorgeschzchte und Perspektiven werden eher 
abgedrängt als produktiv verarbeitet; die 
Folge dürfte m emer starren Abgrenzung 
gegenüber Klientel und m gennger persönli­
cher Betroffenheit liegen. 
Nicht nur für Junsten dürfte dieser erste Teil 
msgesamt schwer zu lesen sem. Unmittelbar 
emleuchtend Wird die mühevolle Erarbenung 
eines theoretischen Bezugsrahmens aber in 
dem zweiten Teil der Arbeit. 
Die Verdinglichung dogmatzscher Konstrukte 
belegt er mit den Beispielen der Produzenten­
haftung und des besonderen Gewaltverhält­
msses. Auf Grund emer Analyse ihrer Dar­
stellung in den einschlägigen Lehrbüchern 
zeigt der Autor auf, daß eme Verknüpfung 
von Rechtsentwicklung mit politisch-histori­
scher EntWicklung nicht erfolgt. 
Der eher techmsch als praktzsch angelegte 
Umgang mIt dem wahrgenommenen Pro­
blem wird durch die gängige Methodik der 
Fallösung geschaffen. Unter Zuhilfenahme 
der Luhmann'schen Unterscheidung von 
Zweckprogramm (output) und Kondinonal­
programm (input) sowie der Gegenüberstel­
lung von Fallösungsbegründungen, die Sich 
nur auf das Rechtssystem beziehen (internal) 
und solchen, die sich auf das gesellschaftliche 
Umfeld richten (external), entwickelte 
Schütte eine Matrix zur Analyse von Ent­
scheidungsbegründungen (S. 114). Mit Hilfe 
dieser Matrix untersucht er die in der» J unsti­
schen Schulung. des Jahrgangs 1978 abge-
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druckten Übungs fälle (»Der praktische Fall«) 
In der sicherlich realistischen Annahme, daß 
diese repräsentativ für die das Studienverhal­
ten steuernden Prüfungsanforderungen smd. 
Gut die Hälfte aller Fallösungen (23 von 43) 
beschränkt sich auf einen Begründungstyp, 
der sich nur mit der sprachlichen Interpreta­
tion der Norm befaßt (intern ale Inputana­
lyse). Elf weitere Musterlösungen verbleiben 
Im Prinzip bei diesem Begrundungstyp, reI­

chern ihn allerdings durch Normzwecküber­
legungen, z. B. des Gesetzgebers, als Zusatz­
begründung an (externale Inputanalyse). Vier 
weitere enthalten Folgeüberlegungen, aller­
dings nur für das Rechtssystem selbst, wie 
z. B. die KalkulatIOn einer Lösung für die 
Interne Stimmigkeit des Rechtssystems 
(internale Outputanalyse). Nur 5 Lösungen 
enthalten Begründungen, die die Folgen der 
Entscheid ung für das gesellschaftliche 
Umfeld mmeflektleren (externale Outputa­
nalyse). In dieser Konzentration auf den Jun­
stlschen Obersatz (gesetzlicher Tatbestand) 
schimmert mcht nur das Uraltmodell des 
J ustizsvlloglsmus durch. Für die Beschrei­
bung der Sozialisations effekte ist vor allem 
seine Realitätsferne Wichtig: 
"Fälle haben im Studium vor allem die Funk­
tion, die Studenten von Problemen der 
Realitätsverarbeitung zu entlasten, Indem sie 
eine scheinbare Wirklichkeit paradigmeno­
nentiert vorführen und damit die Konzentra­
tion auf Interne Stimmigkeit von Normprä­
missen ermöglichen. Parallel geht die Ver­
mittlung und StabiliSierung eines Musters 
junstischer Handlungsstrategie: Als liege In 
der Entwicklung stimmiger Normprämissen 
tatsächlich der praktische Schwerpunkt und 
die Hauptaufgabe juristischer EntscheI­
dungsfindung.« 
Schütte schließt seme Untersuchung mit 
einem Kapitel, In dem es entsprechend seiner 
Auffassung von dem dialeknschen Charakter 
der SOZialisation um die VerarbeItung der 
Ausbildungsum7.i-·elt durch die Subjekte geht. 
Da JunstlSches Berufshandeln kompetenzför­
mlge Qualifikationen erfordert, die eme hohe 
innere Beteiligung und Zustimmung ver­
langen, ISt der Perspektiven wechsel ange­
bracht. Das Kapitel enthält allerdings keme 
eigene Erhebung der subjektiven Erfahrungs­
verarbeitung, wohl aber eme Darstellung und 
Interpretation der bereits vorhandenen Aus­
gangsdaten. Daten über SOZIale Herkunft, 
politische Einstellungen und StudienmotIva­
tIon (insofern Ist das Buch äußerst matena-

lrelch und verschafft einen guten Überblick) 
werden der Ausbildungsstruktur in Studium 
und Referendanat gegenübergestellt. Die 
Ergebnisse Sind mcht erstaunlich: Die Aus­
bildung macht es schwer, persönliche Ent­
WIcklung und prüfungsbedingte oder berutli­
che Anforderungen zu vermitteln. Eine pro­
duktive Kombination beider SozIalisatIons­
elemente leIstet sie kaum; eher führt sIe zu 
pathologIschen Formen der Identifikation 
mit bzw. DIstanz von beruflichen Erwartun­
gen. 
Nach der Lektüre bleibt die Frage: Was tun? 
Die Arbeit belegt emerseltS, daß die Integra­
tion von Theone und PraxIs als Ansatzpunkt 
emer sozialwIssenschaftlichen Ausrichtung 
des Jurastudiums andere SOZIalisationspro­
zesse ermöglicht. AndererseItS wissen wIr 

Jetzt, daß die Veremheltlichung der Juristen­
ausbildung lediglich unter dem Gesichts­
punkt der Intensivierung und Kostenemspa­
rung erfolgt, also gerade die "kritlschen« 
Komponenten der Einstufenmodelle Wieder 
beseitigt. Die von Schütte beschnebenen 
SOZIalisatIonseffekte werden SIch demnach 
noch verstärken. Chancen für gegenläufige 
EntWicklungen werden vorläufig wohl nur 
dann bestehen können, daß Studenten und 
Referendare SIch selbst die Kommunikations­
und PraXIsmöglichkeiten schaffen, die für die 
Idenntätsbildung Im Konflikt zwischen eIge­
nen Vorstellungen und andersgearteten 
objektiven Strukturen notwendig smd. Kriti­
sche Fachgruppen an den UniversItäten, 
rechtspolitische Organisationen wIe etwa die 
VD J und eher an den Berufsrollen ansetzende 
VereInigungen wIe RlChterratschlag, Repu­
blikanischer Anwaltsverem oder ÖTV-Fach­
gruppen könnten In dieser EntWIcklung grö­
gere Bedeutung gewmnen. 

Lothar Zechlin 

I. Schuh, Jörg: Zur Behandlung des Rechts­
brechers zn Unfreiheit - Möglichkeiten und 
Grenzen der TherapIe zn geschlossenem 
Milieu. Dlessenhofen [980 (Rüegger, 473 S., 
29,- Fr.) 

2. Mal, Klaus (Hg.): PsychologIe hznter Git­
tern - Probleme psychologIscher TätigkeIt 1m 
Strafvollzug. Weznhelm und Basel 1981 

(Beltz, [64 S., 22,- DM) 
3. Waxweiler, Rlchard: PsychotherapIe Im 
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Stra/vollzug. Eine empmsche Untersuchung 
am BeIspIel der SOZIaltherapeutIschen AbteI­

lung m emer JustIzvollzugsanstalt. Wemhelm 

und Basel 198o (Beltz, 2645.,44,- DM) 
4. Remke, Ellen Katharma: LeIden schützt 
vor Strafe mcht - SozlOtherapeutlsche Erfah­

rungen mit dem Gefangenen K., Frank­

furtlNew York 1977 (Campus, 2405., 24,­
DM) 

5· Chrzst, Hemer: PsychoanalytIsche Grup­
penbehandlung Im J ugendgefängnzs. Stutt­

gart 1978 (Enke, 2505., J6,- DM) 
Einer der neuralgIschen Punkte, an denen 
SICh das Verhältms Rechts- und SOZIalWIssen­
schaften ZUSPItZt, ISt die Behandlung von 
Delinquenten Im Rahmen des FreiheItSentzu­
ges. Zuletzt durch die Problematik der 
"Zwangstherap,e« von DrogenabhängIgen 
aktualiSIert, wIrd dadurch em GrenzbereIch 
mterdiszlplinärer ArbeIt markIert, der neben 
den methodologlschen Problemen wIe kein 
anderer von normativen und politischen Vor­
entscheIdungen überlagert ISt. Soweit Strafju­
rIsten zugestehen, daß ihre mtultlv-vorver­
ständnishafr und alltagstheoretIsch begründe­
ten Methoden der Tatsachenermmlung mcht 
ausreIchen, wenden sIe sIch zwecks Bereit­
stellung entscheIdungsrelevanter Fakten an 
die SOZlal- und HumanWIssenschaften. Und 
zwar gelten diese Je nachdem als NachbarwIs­
senschaften oder als Hilfswissenschaften, 
deren man sIch wie aus einem »Stembruch« 
bedienen kann. JustIzpsychologIsche und 
-SOZIOlogische Kntiken haben an diesem 
Herstellungsprozeß Juristischer EntscheI­
dung mchts zu ändern vermocht. SozIalwIS­
senschaftliehe Beratung der Justiz muß also­
wenn sie mcht gleich resigmert - durch das 
Nadelöhr normativer Zulassung und Selek­
tlon. Sie muß sich Inhaltlich beschränken und 
die Dmge formal JustIzgerecht aufbereiten. 
Beisp,ele der Übertreibung solcher Anpas­
sung ISt die Forensische PsychIatrie (v gl. 
Moser, Repressive Knmmalpsychlatrie, 
1971), die mit dem PsychopathIe-Etikett der 
politISchen NotwendigkeIt SOZIaler :\usgren­
zung emer Sündenbock-Gruppe die »wIssen­
schaftliche« Weihe verliehen hat. Anderer­
seItS erscheint die Abstmenz, mit der hoff­
nungsvolle SozialwIssenschaftler der 70er 
Jahre auf die Zurückweisung durch die 
J unsprudenz reagieren, ebenfalls überzogen. 
Denn zumindest was die Rechtsfolgen­
entscheidungen der Straf justiz anbelangt, hat 
diese eine deutliche Nachfrage nach sozIal­
wIssenschaftlicher Beratung. Dadurch ent-

steht Streit Im Lager der potentlellen Zuliefe­
ranten. Da gibt es welterhm die angeblichen 
Illuslomsten, die - seI es auf pädagogIschem, 
sei es auf therapeutISchem Heilspfad - die 
Asymmetrie Im Genchtssaal ebenso verleug­
nen wIe die Kontroll- und Unterwerfungs­
funktIon des Strafvollzugs. Höhmsch 
bekommen sIe attestlert, daß sie SIch -
bewußt oder unbewußt - objektiv zum Büttel 
der RepreSSIOn machen (vgl. z. B. Brumlik, 

KnmJ 1980,310; Lamott, KJ 1982,88). Sie 
selen DIenstleIstende Im zunehmend »tertl­
anslerten" Subsystem des »therapeutischen« 
Staates, die vor allem auf die Erhaltung der 
eigenen ArbeItSplätz achteten und das 
ursprünglich Menschliche am Helfen für die 
entfremdete Erzeugung mnenndivIdueller 
Zwangskorsette emgetauscht hätten. Familie, 
Stadtteil, ganze Lebenswelten seien bereItS 
Objekt repressIver »KolonlSlerung« (Herrz­

ger, KrlmJ 1980, 28). Verstehens- und 
Behandlungsangebote seien, abgesehen von 
der Anpassungsfunktlon, Versuche, In den 
Klienten einzudringen, sem Recht auf 
Fremdheit zu verletzen (Brumlik). Auch 
methodologlsch begründet SIch die Kritik: 
ZahlreIche Evaluationsstudien dokumentler­
ten die ErfolglOSIgkeit familienzentnerter 
Behandlungsprogramme (HerrIger), »nichts 
funktiomert« unter den Delinquenzbehand­

lungsprogrammen (Trotha, KJ 1979, 117). 
Erschwerend komme hinzu, daß die» Thera­
pIeromantiker« keine (poSItivIstisch?) ausge­
wIesene Methode haben, nur den »Jargon der 
Wemerlichkelt« und den Psychomarkt 
(Brumlik). Umgekehrt werden die selbster­
nannten »Kritiker der verstehenden Ver­
nunft« (Brumlik) als "Pathologie-RomantI­

ker« denunZIert (Niemeyer, KrimJ 1981, 
309). Sie beabSIchtigten mit dem »Jargon der 
EntschlossenheIt« den ganzen therapeull­
schen Psycho-Sumpf auszutrocknen, sie sän­
gen das Hohelied der Nichtmtervention, der 
Entpathologislerung, der Entprofessionali­
slerung. Das führe über Deutungen von Kn­

mInalität als "Widerstandsform gegen die 
Rekrutlerung für die industrielle Reservear­
mee" schnell zum früheren Irrweg der Rand­
gruppentheorie. FaktISch führe das zu Sozial­
darwInismus statt SOZIalpädagogik, seI Aus­
druck akademIscher PraxIsferne. 
Auffällig ISt die Polanslerung dieser hier ver­
kürzt und holzschnmarng WIedergegebenen 
DIskUSSIOn. PsychologIsche Deutungen 
drängen SIch auf: Sind es IdealisIerungen und 
PrOjektionen eigener Schwächen und Anfäl-
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98 ligkelten, die solche Berührungsängste mIt 
dem Jeweils anderen begründen? Oder SInd es 

Ordnungszwänge, die (übrigens typisch juri­

stische) Sehnsucht nach EindeutigkeIt, die 
Widersprüche und Grauzonen mcht wahr­
nehmen lassen? In der Realität funktlomeren 

derweil zwei knmInalpolitlsche Strategien, 

die uns alarmieren müßten: Die IntereSSiert­
heit der bundesdeutschen Kontrollinstanzen 

an »erfahrungswIssenschaftlich gesicherten«, 

Jedoch den JustlZlellen Vorgaben voll ange­
paßten Theraple-Technologien mmmt (noch) 
zu. An dieser »sanften« Kontrolltechnik (soft 

control) zeigt sich die AnfälligkeIt positivisti­

scher und psychologistischer Ansätze, die 

mangels gesellschafts kritischer Reflexion und 

sozialpsychologischen Verstehens des Stig­
matiSlerungs- und Aufschaukelungsprozesses 

(vgl. Quensel KJ 1970, S. 375) repressiver 
Instrumentalisierung gegenüber blind sind. 
Der aus den U.S.A. und vor allem Skandina­

vlen rezipierte andere Trend »NeoklassIzIs­

mus« (v gl. KnmJ 1983, H. I; Welgend, ZStW 
94, 1982, S. 802) sieht die faktische VereIn­

nahmung auch "gutgemeInter«, emanzipato­
risch konZIpierter Therapie-Techniken (vgl. 

Böllinger, KJ 1982, S. 88). Diese Erkenntms 

dient Jedoch als Legitimation für die Forde­
rung mcht etwa nach Abschaffung des Straf­

rechts, sondern nach eIner Rückkehr zu den 
guten alten, eben den kantlsch-bürgerlichen 

Strafrechtspnnzipien: Definition einer allge­
meInen Sittlichkeit, Postulat der Willensfrei­

heit, Schuldausgleich, aber auch RechtssI­

cherheIt durch die limitierende Funktion der 

Schuld. 

Ist das nun die schlitzohrige Pseudo- Kritik 
der Herrschenden im Interesse verschärfter 

Repression oder kluge Widerstandspolitik 

des gerIngeren Übels im Interesse langfristi­
ger Abschaffung des Strafrech ts? Ich denke, 

daß belde Tendenzen Je nach der SOZialen 
Kräfteverteilung wirksam bleiben. Die -

zugegeben oben etwas überzeichnete - Pola­

rISierung des sozIalwIssenschaftlichen Mel­
nungsstrelts erscheInt mir angesichts des der­

zeitigen Wiedererstarkens repressiver Strate­

gien unproduktiv. Wir sollten statt dessen die 
vorhandenen konkreten erfahrungswissen­

schaftlichen Resultate kntisch sichten. Wich­
tig erscheInt dabei, ob sie positive oder nega­

tive Bedingungen einer Entwicklung von 

sozialer Handlungskompetenz und politi­
scher OrgamsationsfähigkeIt benennen. 
Dabei sind die individuelle Ebene (Delin­
quenten und Professionelle), die institutio-

nelle (Anstalten) und die gesellschaftliche 
(KnmInalpolitik) zu unterscheiden. 

Die Neuerscheinungen der letzten Jahre aus 
dem bezeIChneten Spektrum sollen auf die­

sem Hintergrund besprochen werden. 
(I) Schuh, Knminologe Im sozIalmedizInI­

schen Dienst eIner Schweizer Strafvollzugs­

anstalt, nennt als Erfahrungsgrundlage seIne 
vieljährige Mitarbeit In amerikanischen und 

kanadischen Gefängnissen, die nach dem dort 
verbreiteten und pragmatisch gehandhabten 

Konzept der Therapeutischen GemeInschaft 

orgamsiert SInd. Der Verfasser wünscht sich, 

daß "im idealen Falle das Strafvollzugsmilieu 
zu eInem angenäherten Spiegelbild der freien 

Gesellschaft werden« und » ... die Vollzugs­

anstalt selbst zum therapeutischen Agenten 
würde« (S. 4). Der Leser wünscht sich, daß 

eIn solches Programm (Untertitel: Möglich­
keiten und Grenzen der Therapie im 

geschlossenen Milieu) auf den folgenden 470 
Seiten halbwegs präzisiert und In praxisrele­

vanter Weise operatlonalisiert würde. Davon 

kann leider keine Rede seIn. Was folgt, iSt eIn 
völlig unsystematisches, unspezifisches und 

unstrukturIertes Konglomerat von Beschrei­
bung, Literaturverwertung und Meinung des 

Verfassers. Von methodisch-sozialwissen­

schaftlichem Vorgehen ist mchts zu spüren. 
Die moderne krimInal- und institutionsso­

ziologische Literatur ist ebensowemg verar­
beItet wie psychologische RefleXIOn des Hel­

fens und der Therapeut-Klient-Beziehung. 

Über eine JournalistISche Auseinanderset­
zung mIt der Krankheitslehre der Psychiatrie, 

dem Psychopathie-Begriff, kommt er mcht 

hinaus (S. 24 I). Durch HandlungsanweIsun­

gen wie "SO wird es ja wirklich höchste Zeit, 
daß sich einmal alle Im Strafvollzug Tätigen 
um einen Tisch setzen« (S. 106) gewInnt das 

Buch keine praktische oder theoretische 

Relevanz. Schuh war zwar offenkundig flei­
ßig und bemüht. Trotzdem ist das Buch eIne 

Zumutung. 
Nach feuilletonisl1sch anmutenden Erörte­

rungen über den "Sinn der Strafe« (S. 69) und 
den »Stellenwert therapeutischer Bemühun­

gen« im Vollzug (S. 95) beschreibt Schuh das 

milieutherapeutIsche Konzept (S. 134), ohne 
daß empirISche Grundlagen und Wirkungs­

variablen deutlich werden. Redundant und 
oberflächlich ist die Darstellung der Haftaus­

wirkungen und der Gefängms-Subkultur 

(S. 169), der "Psychiatrle und PsychologIe im 
Strafvollzug« als »Versuch zur Rettung des 

Individuellen« gegenübergestellt werden 
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(5.201). Unklar bleibt, welches nun eIgent­

lich die Rolle dieser Fachleute Ist oder seIn 
sollte. Zutreffend, aber unausgeführt Ist die 

ProblematlSlerung der psychIatrIschen 
Zuschreibung von BehandlungsbedürfugkeIt 

als KrankheIt, was bel den Gefangenen 
»Dekulpabilisierungs«-Tendenzen fördert. 

Im Ansatz gut klingt auch das Thema des 

7. Kap. (5.225): »Kluft zWIschen den 
Ansprüchen und Erwartungen an die Psy­

chotherapie und ihren realisuschen l-.!öglich­

keiten.« Hier unterbleibt eIne Klärung, 
InWIeweIt DelinquenztherapIe auch die 

Realität der SOZIalen Umwelt eInbeZIehen 

muß. Zusammenhanglos folgt Im 8. Kap. das 
moralisierende Postulat von »Sühne und V er­

söhnung« mIt den Opfern als TherapIegrund­

lage (5. 249). Hier sieht Schuh eInen mögli­

chen Einsatz für die Victimologle, der es 
allerdings wohl entgegen Schuh eher um die 

matenelle Aufklärung der Interakuonellen 
Entstehung von Straftaten geht als um VerteI­

lung von Schuld (5. 269). Das von Schuh oft 
zItIerte ResoZIalisIerungSZIel (z. B. 5.344) 
WIrd ebensowenrg operatlonalislert wIe vIele 

andere Begriffe. Schuh scheInt die Katze aus 
dem Sack zu lassen, wenn er nach Erwähnung 

aller möglichen therapeutISchen Konzepte im 
12. Kap. auf die »persönliche Verantwort­

lichkeIt des Rechtsbrechers als Schlüsselbe­

griff der Realitätstheraple« zu sprechen 

kommt (5. 393)' Es handelt sich dabeI um die 
von dem amerikanrschen Psychologen Glas­

ser begründete Theraplenchtung, die - mit­
telständisch und IdealistIsch onentlert - In 

moralisierender Welse kognitive Wertvor­

stellungen zu erzeugen versucht. 

Dementsprechend will Schuh - erschreckend 
naiv - den Aufsichtsbeamten zum »sichern­

den sozialtherapeutIschen Agenten« umdefi­
nieren, ohne WIederum die InstItUtionellen 

und personellen Bedingungen einer solchen 
»Fortbildung« zu benennen (5. 406). Gefähr­

lich an diesem Buch ist, daß diffuse, aber 

emphatISch vorgetragene Forderungen auf 

der Ebene abstrakter Ideale SIcher Zustrm­

mung erzeugen, die aber unverbIndlich 
bleibt. Faktrsch dienen solche Schriften eher 

der Apologetik und Manrpulatron. 
(2) Eine Klärung der Rolle der "PsychologIe 
hInter Gittern« verspncht der von dem jetzt 

an erner LandespolizeIschule lehrenden ehe­
maligen Anstaltspsychologen Maz herausge­

gebene Reader. Anknüpfend an den Mangel 
ernes »allgemeIn verbindlichen und klar defi­

nierten Aufgabenfeldes für die TätigkeIt des 

Psvchologen Im Strafvollzug« (§ 155 Abs. 2 
StVollzG trifft keIne Regelung) sucht Mal 
durch eInen» Überblick über eInIge wesentli­

che Probleme der TätigkeIt Im Strafvollzug« 

Onentlerungshilfen und HandlungsanweI­
sungen zu geben. DamIt soll versucht wer­

den, das diffuse Berufsbild des Psvchologen 
Im Strafvollzug zu präZISIeren und als 

authentISchen KompetenzbereIch den Juri­

sten gegenüber abzugrenzen. 
Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben 

berichtet der Herausgeber zunächst über 
»DIe psychodiagnoStIsche TätigkeIt Im Straf­

vollzug« (5. 13), ernen Konfliktpunkt ZWI­

schen ReSOZIaliSIerung und Kontrolle, weil 

DIagnosen hauptsächlich für Vollzugslocke­
rungen erforderlich sind. 

M'1l ordnet SIch ohne weItere Reflexion der 
JUrIStISch vorgegebenen EntscheIdungslogik 

und Definrtorik unter (5. 15), anstarr die Ent­
scheidungskompetenzen inhaltlich aus der 
BerufsqualifikatIon des klinrschen Psvcholo­

gen abzuleIten. So führt Maz ein EntscheI­

dungsschema der Diagnostik vor (5. 17 H.), 
welches eIne nrcht belegbare ZuverlässigkeIt 
von Prognosen justiz gerecht suggenert. 
Brauchbar SInd lediglich ernlge HinweIse 

zum methodischen Vorgehen (5. 24), proble­
matISch allerdings der kritiklose Verweis auf 

das Studium der Akten. ohne auf deren Selek­
tIonscharakter hInzuweIsen. .Kriseninter­

ventron", ihre Voraussetzungen und Technr­
ken skiZZIert Michelitsch-Traeger, Insbeson­

dere für die Anwendung bel Unterschicht­

klienten (5. 49). Sie gibt eIne solide Aufberei­
tung des Gegenstandes, die auch psychody­

namische BetrachtungsweIsen eInbezieht. 
UnberücksIchtigt bleibt allerdings die im 
Strafvollzug dauerhaft fortbestehende krisen­

erzeugende Realität, deren Teil auch der Psy­
chologe 1St. .Therapiemodelle Im Regelvoll­

zug« stellt Schmztt vor (5. 85). Weit ausho­
lend stellt er zunächst die Notwendigkeit der 

klinrschen WeIterqualifikatron des Strafvoll­

zugspsychologen fest, die eIne spezifische 

Heranführung an das komplexe Subsystem 

erfordert (5.94). In anschaulichen Diagram­
men WIrd die Struktur des Personalaufbaus 

und der das Handeln des Psychologen in der 
JV A beeinflussenden Variablen entWIckelt 

(5.91). Trotz der antIZipierten Komplikatio­
nen schlägt er erne Entflechtung der Amts­

und Fach-Rollen vor. Statt Sich bestimmte 
Techniken aus dem Psycho-markt herauszu­

suchen, entWIckelt Schmttt srnnvolle Krrte­
rren spezifischer DelinquenztherapIe. Aller-
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100 dings birgt sein Konzept die Gefahr, als 
Rezept für die Durchführung von Therapie 
Im Regelvollzug mißverstanden zu werden, 
weil er die Milieu-Bedingungen solcher The­
rapie unerwähnt läßt, die - wie andere Unter­
suchungen zeigen - unabdingbar Sind. Hühne 
schließt »Curriculare und methodische Über­
legungen zur Ausbildung des Beamten Im all­
gemeinen Vollzugsdienst« Im Fach Psycholo­
gie an (5. 100). Der Text bewegt sich zwar auf 
der Höhe der didaktischen und curnculum­
theoretischen Diskussion, bleibt aber reich­
lich abstrakt und refleknert mcht die nur 
durch Selbsterfahrung lernbaren affeknven 
Voraussetzungen der extrem schWierigen 
Arbeit Im Strafvollzug. Schal/er und 
Schmzdtke beschreiben schließlich "Probleme 
und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
von Forschung und PraxIs im Bereich der 
Strafvollzugspsychologie« (S. 125), und zwar 
solche der Zusammenarbeit zWischen Wis­
senschaftslnsUtunonen und Strafvollzug und 
solche behörden eigener Auftragsforschung. 
Mit einer »Inhaltlichen Bestandsaufnahme 
knmlnologischer Forschung« machen sie 
einen Interessanten wIssenschaftssoziologi­
schen Exkurs (5. 142), ebenso mit dem Über­
blick über die Forschungstängkelt im Bereich 
des Strafvollzugs (5. 146). 
Alle Beiträge Sind solide und matenalrelch. 
Ausdrücklich verzichtet wurde auf eine 
Betrachtung der orgamsatlonspsychologi­
schen Aspekte. Das ISt Im Hinblick auf die 
besonderen InteraktIonsprobleme ein großer 
Mangel. 
Der Versuch einer Absicherung der psycho­
logischen Tängkelt durch rechtliche und 
sachliche Handlungsanweisungen (wie sie im 
Beitrag von Haas, S. 35) anvIsiert wird, igno­
nert die faknschen Verhältmsse und infor­
mellen Handlungsmonve. Ob sie darauf Ein­
fluß nehmen können, ist zu bezweifeln. Mit 
Recht wird nämlich auf die restriktiven 
Strukturen des Strafvollzugs verwiesen, an 
denen auch die programmatISchen, aber allzu 
unbesnmmten Regelungen des StVollzG 
mchts zu ändern vermochten. Trotzdem hält 
Mal es für möglich, Im Strafvollzug "persön­
lichkeitsbildende Grundlagen zu schaffen« 

(5·9)· 
Bedenklich ist daran, daß die Rahmenbedin­
gungen bejaht werden, was vielleicht aus 
marktstrategischen und berufspolinschen 
Gründen verständlich erscheint, jedoch einer 
Strafvollzugs apologetik Vorschub leistet. 
(3) In das schwlenge Feld der Evaluation 

und Erfolgsforschung führt uns Waxweiler, 
Psychologe und Psychotherapeut in der 
SozlaltherapeutlSchen Abteilung, Haus IV 
der JV A Berlin -T egel. 
In der Einleitung werden die Grundprobleme 
angesprochen: Sozlaltherapie als halbherZige 
Konsequenz der »katastrophalen knminolo­
gischen Ineffizienz traditioneller Strafvoll­
streckung« (5. I), die Doppelrolle des Thera­
peuten als Helfer und Kontrolleur, die von 
Mißtrauen, Sicherheits- und Ordnungsden­
ken bestimmte Haltung der Aufsichtsbehör­
den. Damit ISt das Relevanzfeld der Untersu­
chung angemessen relanvlert, man kann 
unbefangener schauen, ob und wie im Detail 
etwas Wirkt. Ein Abriß der Strafvollzugs ge­
schichte (5. 8), der Knminalitätstheorien 
(5. 17), der verschiedenen PsychotherapIe­
theorien (5. 34) und ein Resümee des bisheri­
gen Forschungsstandes geben als Einführung 
einen ausgezeichneten Überblick über das 
Problemfeld. Dann Wird die Problemstellung 
entwickelt, der Erfolgsbegriff definiert: eine 
Integration inhaltlicher therapeutischer und 
formeller JUrIStischer Komponenten (Rück­
fälligkelt) (5. 78). Von daher kommt Waxwez­
ler zu Relevanzkriterien für psychologische 
Befunde: Abnahme sOZIalschädlichen Ver­
haltens, therapeutisch indUZierte Persönlich­
keitsentwicklung, Wachstumskonzept der 
Psychotherapie jenseits eines eingeengten 
Krankheitsbegriffs (5.80). Damit erübrigt er 
In geschickter und überzeugender Welse die 
lästige Diskussion um die Frage, ob Delin­
quenz-Therapie die stigmatisierende Krank­
heitsdefinition voraussetzte. Waxweiler hält 
lediglich fest, daß »es sich bel den Anstaltsin­
sassen durchweg um im erheblichen Ausmaß 
und in mehrfacher Hinsicht von psychischer 
Normalität abweichende Persönlichkeiten« 
handelt (5. 83). Erläutert werden das Thera­
pIekonzept, die "U nabhängige Vanable« des 
Expenments, und die besonderen organisato­
rischen Rahmenprobleme: Die psychothera­
peutische Behandlung in der ZweierbeZie­
hung erhält fundamentale Bedeutung Im 
Sinne von Grundlegung für eine darauf auf­
bauende Phase von Gruppentherapie. Wax­
weilers Annahmen sind insofern konsistent 
mit vielfältigen Erfahrungen psychoanaly­
tisch Orientierter Milieutherapie, aus denen 
die Notwendigkeit einer Basistherapie Sich 
herausknstallisiert hat. Im 2. Kapitel wird der 
Forschungsplan des Quasi-Feldexperiments 
mit simuliertem LängsschnittdesIgn darge­
legt. Statt zeitraubender Längsschnittunter-
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suchung erlaubt diese Methode die Beschrän­
kung auf eIne QuerschnIttmessung dreIer In 
der Behandlung unterschIedlich weIt fortge­
schrIttener Untergruppen der Expenmental­
gruppe. Ausführlich werden die Kontroll­
techniken und die OperatIonalislerung der 
abhängIgen Vanablen durch ein Fragebogen­
Instrument mIt verschIedenen Skalen darge­

stellt. Im 3. KapItel (S.145) werden die 
Befunde und ihre Verrechnungen WIederge­
geben, Im 4. KapItel (S. 162) folgt deren DIS­
kUSSIOn: Die Annahme einer WirksamkeIt 
therapeutischer InterventIon WIrd anhand 
eIner SIgnifikanten Veränderung in zwei 
DImenSIOnen ("Kontaktverhalten und Kon­
takterleben«, "Psychlsche Gesundheit«) 
bestätIgt. Zum Schluß wird eIn Ausblick auf 
weItere Forschungsfragen gegeben (S.171), 
im Anhang folgt die Dokumentation (S. 187). 
Waxweilers Buch ist eIn bemerkenswert 
abgewogenes, erfahrungsgeleItetes, dem 
Anspruch solider empIrIscher Forschung 
genügendes und dabei nicht unkrItisches 
Werk, welches dazu beIträgt, Sinnlose Front­
stellungen ZWIschen Schulnchtungen der 
Psychotherapie abzubauen und sie sachlich 
auf die Spezifik des Strafvollzuges und der 
Delinquenz zu beZIehen. DIe KrItik an den 
JustIzbehörden als "Störvanable« ISt hart, 
aber so klar und sachlich, daß es schwierig 
sein dürfte, sIe von dort als polemisch abzu­
wehren. Es zeigt sich, wIe man ohne über­
schießende Anpassung an jUrIStIsche Vorga­
ben und DefinItionen Innerhalb des eigenen 
theoretIschen Bezugsrahmens Forschung 
betreiben kann. Die Zweifel am hier gewähl­
ten quasI-experimentellen Ansatz erscheinen 
insofern ausgeräumt, als die sonst häufige 
Aufspaltung des Untersuchungsgegenstandes 
In scheinbar unabhängige Einzelsegmente 
(Indikatoren, Parameter) vermieden Wird: 
Zunächst wird der theoretIsche Zusammen­
hang InterdiSZiplinär hergestellt, dann wer­
den die sachlichen Rahmenbedingungen dar­
gelegt, so daß eIne ganzheitliche gesellschaft­
liche ReHexlOn durchgängIges Fundament 
der DetailarbeIt bleibt. Zugestandenermaßen 
fehlt allerdings eine Betrachtung und Opera­
tlonalisierung der InteraktIonsprozesse, die 
für die destruktIve Dynamik des Systems 
Strafvollzug verantwortlich SInd (S. 105). 
Waxweiler kommt zu dem Ergebnis, daß 
Behandlung Im Rahmen des JustIzvollzuges 
letztlich nicht möglich ist. Das ISt keIne emo­
tionalisierte MeInung, sondern Resultat eInes 
mühevollen Entwlcklungs- und Erprobungs-

prozesses. DabeI Sind die ErgebnIsse nIcht 
eIndeutIg im Sinne der JUrIstISchen EntscheI­
dungslogik, sondern differenZIert im Sinne 
von "sowohl als auch«. DamIt WIrd er der 
KomplexItät des Gegenstandes gerecht, 
wenIger wohl den JUrIstIschen Erwartun­

gen. 
(4) Daß sowohl der Weg solcher quantitati­
ver Forschung als auch derjenIge qualitatIver 
Methoden gangbar ISt, belegen die psycho­
analytISchen Untersuchungen von Remke 
und Chrzst (s. u.). Anknüpfend an "narra­
tIve« "life hlstory«-Methoden können in der 
detaillierten psychosozIalen Längsschnmana­
lyse des Lebens- und TherapIeverlaufs auf 
dem Hintergrund ganzheitlicher Betrachtung 
Entstehungsbedingungen dissozialer Störun­
gen und Wirkungsweisen psvchoanalytischer 
Intervention nachgezeIchnet und abstrahiert 
werden. 
Bereits 1976 legte die damalige Psychologie­
diplomandin und MitarbeItenn einer studen­
tIschen »Knast-Gruppe« Remke, heute ange­
hende Psychoanalytikenn und In dem DFG­
ForschungsproJekt "SozlOtherapie mit Delin­
quenten« tätig (v gl. Psyche 1982, 171), ihre 
»soziotherapeutlschen Erfahrungen mIt dem 
Gefangenen K.« vor. Unter schWIerigen 
Bedingungen - ohne speZielle Ausbildung, 
ohne Vorbilder, Im restriktIven Rahmen des 
Strafvollzuges - präpariert Remke aus der 
Kontinuität ihrer BeZiehung zu K. und einem 
Schwerpunkt von 10 strukturierten Inter­
vIews das Grundmuster einer spezifischen 
frühen Entwicklungs- und Beziehungsstö­
rung heraus, die sich in der Übertragungs be­
ziehung zwischen den IntervIewpartnern 
re aktualiSiert hat und dadurch rekonstruier­
bar wurde. Die Verfassenn benutzt den 
Begriff "dissozlales Syndrom« für diese tradi­
tionell als anlagebedingte Persönlichkeltsva­
nante ohne Krankheitswert verkannte Psy­
chopathie. Im Gegensatz zur KrimInalpsych­
iatne wird hier die These von der potentIellen 
Theraplerbarkeit dieser Störung vertreten 
und entfaltet, d. h. es Wird die dafür erforder­
liche SOZIOtherapIe operatlOnalisiert. 
Entsprechend der psychoanalytISchen 
Methode des szenischen Verstehens, also des 
logischen und einfühlenden Nachvollzlehens 
und der Benutzung der eIgenen Gefühlsreak­
tIonen (»Gegenübertragung. ) als Erkenntnis­
Instrument hat die Verfassenn ihr eigenes 
Erleben mit großer OffenheIt zum Mitgegen­
stand der Darstellung und Interpretation 
gemacht. Das wIssenschaftsethische Problem 
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102 des faktischen TherapiebegInns und der Rolle 

des Probanden als Untersuchungsobjekt 
erscheint auch dadurch relativiert, daß die 

Studie elllgebettet geblieben iSt III ellle länger­
fnstige BeziehungskontinuHät und daß diese 

Bedingungen auch thematlSlert wurden. Das 
Buch ist mH Perfektiomsmus aufgebaut: 

Auch der umnformierte Leser bekommt ellle 
zureichende Einführung III die allgemelllen 

Grundlagen und die delinquenzspezifische 
Matene. Nur an eimgen Stellen werden die 

psvchoanalvtischen Detailfragen für den 

Laien zu subtil. 
Die Verfassenn beglllnt mH einem kurzen 

Abriß der psychoanalynschen Theoneent­
wicklung, wobei III einer aus heutiger Sicht 

etwas übertnebenen Weise die von Kohut 
und Kernberg publizierten Anwendungen 

der Psychoanalyse auf Randbereiche Jensells 
der Neurosen, also lllsbesondere auf Delin­

quenz, als "epochale« sozialpsychologlsche 
Wendung bezeichnet werden. Es folgen die 

Entstehungsbedingungen der Studie: eine 

studentische "Knast-Gruppe« und deren 
Erfahrungen mit der Ret1exiOn ihrer Arbelllll 
elller Balint-Gruppe, die das Bewußtselll für 

die besonderen Interakllonsprobleme bei der 
Arbeit mit Delinquenten entWickeln half. Im 

empirischen Teil Wird erst der Lebenslauf 
von K. benchtet - eine typische "knmlllelle 

Karnere« -, dann der Gesamtverlauf der 
Beziehung und schließlich der protokollierte 

Interviewinhalt (5. }2). Im methodischen Teil 
werden zunächst Theorie und Technik psy­

choanalytischer Interviews und ihrer Kon­

trolle dargelegt (5. 107), bevor im 3-> theore­

tlSchen Teil (5. 133) Grundlagen der Psycho­
analyse und der psychoanalYllschen Knmi­

nologie sowie Erfahrungen im psychoanaly­
tisch-milieutherapeullschen Umgang mll 
Klienten refenert werden. Die eigentliche 

Längsschnittanalyse des Falles folgt endlich 
auf S. 186 als gelungene Integration der theo­

retlSchen Vorarbeiten mll der konkreten Ver­
laufsinterpretation unter GeSichtspunkten 

des Gesamtverlaufs und der einzelnen Sitzun­

gen. Unter den Hauptaspekten Übertragung, 

Arbensbündms und Agieren (Handeln ohne 
zu denken, aufgrund unbewußter Motive) 
werden die verallgememerbaren Schlußfolge­

rungen für eme sozialpsychologlsch-genetl­
sche Theone der Delinquenz und ihrer 

Behandlung gezogen. Das Erleben der Inter­
Viewenn, m der Übertragung das »wunscher­
füllende Objekt« der symbIOtischen Ent­

wicklungsphase, Wird zum anschaulichen 

und nachvollziehbaren Hauptmerkmal des so 
entschlüsselbaren »dissozialen Syndroms«. 

Remke Zieht in Betracht, daß die Resultate 

zum Teil auf dem besonderen Aufwand beru­

hen (5.228). Ein solcher "Versuchsleiteref­
fekt« ändert Jedoch mchts an der qualitativen 

Feststellung derjemgen Bedingungen und 
Vanablen, die für aUSSichtsreiche N achsozia­

lisation konstllutiv sind. 

Mit dieser Untersuchung - sowie der im fol­
genden refenerten von Chnst - deutet Sich 
die Möglichkeit an, die wesentliche Leerstelle 

klaSSiScher empinscher Ansätze zu füllen. 

Schlichte Vorher-N achher-Messungen parti­

kularisierter Teilphänomene mit Hilfe von 
Test-Battenen sind zwar Wichtige Glieder der 

Informationskette, brmgen aber für die Her­
ausarbeitung der eigentlichen therapeuti­

schen Wirkungsvanablen und der Kausalge­
nese mchts. Erst mit Ergebmssen der hier 
erprobten qualitativen SOZlalforschung wird 

das Vorurteil Vieler J unsten widerlegbar, daß 
Sozialforschung und Humanwissenschaften 

keme substantiellen Ergebnisse vorzuweisen 
hätten. Es gibt durchaus Matenal, mit dessen 

Hilfe z. B. strafrechtliche Rechtsfolgenent­
scheidungen wemger formal und stärker 

maßnahmeonentiert ausfallen könnten. 

(5) Bei der vergleichbaren Untersuchung von 
ChrISt handelt es Sich um die Darstellung und 

Auswertung emer Gruppentherapie mll 
Delinquenten im Rahmen ellles Modellver­

suchs lllnerhalb des Regelvollzugs. Von 
besonderer interdisziplinärer Bedeutung iSt, 

daß ChrISt das spezifische Zusammenwirken 
normatiV-institutioneller Rahmenbedingun­

gen und psychoanalytisch onentierter Inter­
vention verdeutlicht. Nach einer kurzen Ein­

führung In den Theonestand mstitutiOneller 
Delinquenzbehandlung werden zunächst die 

lllstllutionellen Rahmenbedingungen darge­

legt (5. 9). Grundlegend iSt dann die bündige 
Darstellung des heutigen Standes psychoana­
lynscher Kriminologie, welche die Psychopa­

thie als entwicklungs bedingtes Resultat frü­
her sozialisallonsbedingter »ObjektbezIe­
hungsstörungen« und »narzißllscher Persön­

lichkensstörungen« Sieht (5.20). Es fällt 
lediglich auf, daß Chnst emen Mangel an kn­

minologlscher Behandlungsforschung kon­
statIert, eme Reihe psychoanalytIsch orien­

tierter Modellversuche - vor allem im angel­
sächSischen Raum - aber außer acht läßt, die 
für den psychoanalytisch-milieutherapeutI­

schen Ansatz Voraussetzung waren. Die 
Schilderung des Musterbeispiels, der Mes-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-1-81 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 05:55:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-1-81


dag-Klinik m Holland (S. 7), kommt hIer zu 

kurz. Chrzst leItet den milieutherapeutISchen 
Ansatz demgegen über rem theoretIsch ab. 

Kurz wIrd das spezifische Behandlungskon­

zept (Gruppensemng) skIZZIert, bevor Im 
Hauptteil der Behandlungsverlauf ausführ­

lich dokumentIert wIrd (6 Teilnehmer, 64 Sit­

zungen m 11/0 Jahren) (S.90-193)' Es folgt 
die wIssenschaftliche Auswertung des Ver­

laufs (S. 194-212), m der "Phasen der Grup­
penentwlcklung« und »EntwICklungsschntte 

in der Ichreifung der Klienten« mItemander 

m bezug gesetzt und unter speZIellen 
GesIchtspunkten systematIsIert werden. In 

einer katamnestIschen ~ OtIZ werden zweI 

Jahre nach Abschluß der Behandlung erho­
bene Daten verarbeItet und damIt auch die 

NeugIer des Lesers gestillt. Chrzst schließt 
mIt emem etwas defensiven VerweIs auf die 

gesellschaftskrmschen Aspekte, die man 

eIgentlich auch noch berücksIchtIgen 
müßte. 

Bel qualitatIver, emzelfallorientIerter For­
schung kann nicht die Elle empIrIsch-statISti­

scher, quantitatIver Forschung angelegt wer­
den. DIe Zahl der Gruppenteilnehmer ISt 

dazu mIt 6 zu gering. Wesentlich an der 

Abhandlung erscheint die Spezifik der Arbeit 
Im geschlossenen Anstaltsmiiieu: Sie bürdet 

dem Therapeuten die KonstellatIon eines Set­
tIngs und die Einführung von Parametern 

auf, die von vornherem stark belastend smd, 
Jedoch durchgehalten werden könnten, wenn 

die Rahmenbedingungen sachlich und perso­

nell strikt auf Sicherung und Förderung der 
TherapIe hin konZIpIert wären. Da dies nIcht 

der Fall war. wurde die therapeutISche Situa­

tion zerstört. was sICh z. B. auch an der 
Gegenübertragung des Therapeuten manife­
stiert. Wissenschaftlicher Ertrag dieser Sisy­

phos-ArbeIt Ist - gut belegt und begründet-, 

daß psychoanalytIsch onentlerte Delin-

quenzbehandlung Im Rahmen herkömmli­

cher Anstalten überhaupt ausgeschlossen Ist, 

wenn mcht em spezifisch und homogen 
struktunertes, mcht-strafendes :Vlilieu 

besteht, welches emen großen sachlichen und 
personellen Aufwand erfordert. 

6. Welche Schlußfolgerungen kann man nun 

Im Hinblick auf das emgangs angesprochene 
Problem »DelinquenztherapIe als Anpas­
sungstechnologIe« zIehen? Ich meme, daß 

wIr zweI negatIve und dreI posItIve Beispiele 

für konkrete, das System nIcht grundsätzlich 
mfrage stellende VerwertungsstrategIen gese­

hen haben. Während Schuh uns die offenbar 

sogar aus Gründen der Berufskarnere morali­

SIerend-pädagogIsche Haltung eines Delin­
quenz-Therapeuten vorführt, der mit diesen 

Begriffen durchaus Anpassung an unhinter­
fragte gesellschaftliche Realität betreibt, wäh­

rend Mal uns ähnlich affirmativ und apologe­

tIsch HandlungsanweIsungen für Psycholo­
gen Im von JUrIsten definIerten Rahmen 
andient, beinhalten die anderen drei Texte 

durch ihre Gründlichkeit und Differenziert­

heIt zwar Immanente, Jedoch relativ emanzl­
patonsche PerspektIven. Waxweiler gelingt 

es. mIt den Mitteln des experimentellen Para­
digmas emerseItS die Machbarkelt und 
ErfolgsaussIcht milieutherapeutIscher SOZIO­

therapIe - wenIgstens für emen Teilaspekt -

zu belegen. andererseItS ebenso die Bedin­
gun gen zu präZISIeren, die solches unmöglich 

machen, die normatIven Vorgaben des eXI­
stIerenden Strafsystems. Auf dem Hinter­

grund des psychoanalytischen Paradigmas 

gelingt dies in ähnlicher Welse ChrtSt. der die 
Bedingungen des Scheiterns negatIv heraus­

krIStallisIert. und Remke, die umgekehrt 
ermittelt, wie die negatIven Variablen des 

Strafvollzugs kompenslerbar sind. 
Lorenz Böllinger 
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